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DER
KAMPF
UM
AARBURG

Im Maiheft 19)6 des «
Schweizer-Spiegels » veröffentlichten
wir einen Artikel von Seminardirektor

Dr. W. Schohaus,
Kreuzungen, « Jugend in Not ». Er
setzte sich mit den Verhältnissen
in der Zwangserziehungsanstalt
Aarburg auseinander. Der Aufsatz

erweckte grosses Aufsehen.
Im nachfolgenden geben wir
unseren Lesern darüber Auf-
schluss, wie die Sache heute,
zwanzig Monate später, steht.
Wir freuen uns mit unserm
Mitarbeiter darüber, dass der Feldzug,

dessen Führung von Dr.
Schohaus viel Mut erforderte,
nicht ergebnislos verlief.

Der Bericht der Untersuchungskommission

vor dem Grossen Rat

Aarau, 2. Dez. 1937. Namens der grossrät-
lichen Kommission erstattete Oberst Aebi-Brugg

Von W. Schohaus

(Bp.) einen ausführlichen Untersuchungsbericht
über die baulichen und pädagogischen Verhältnisse

in der kantonalen Zwangserziehungsanstalt
Aarburg, die Gegenstand einer Kritik von
Seminardirektor Dr. Schohaus (Kreuzlingen) in einer
Zeitschrift vom Mai 1936, von Interpellationen
im Grossen Rate und einer ersten Untersuchung
des Regierungsrates waren, der zum Schluss kam,
dass die Anklagen teils unrichtig, teils übertrieben

waren und kein Grund zu weiterer Beunruhigung

bestehe. Die dann vom Grossen Rate
eingesetzte Untersuchungskommission, die fünfzehn
Sitzungen abhielt, stellte fest, dass die baulichen
Verhältnisse der Festung Aarburg, für deren
Verbesserung seit der Gründung der Anstalt im
Jahre 1891 bereits rund 540,000 Franken
aufgewendet wurden, ungenügend seien und weitere
Hunderttausende erfordern würden, so dass die
Kommission das Postulat stellte, der Regierungsrat

möge prüfen und innerhalb Jahresfrist Be-
rieht und Antrag einbringen darüber, ob sich
durch weitere Renovationsarbeiten und
Erweiterungsbauten die Festung Aarburg so ausbauen
lasse, dass die Anstalt den Bedürfnissen auf
absehbare Zeit zu genügen vermag und ob sich die
Investition der daherigen Baukosten rechtfertigen

lasse, oder ob insbesondere im Hinblick auf
das neue eidgenössische Strafgesetzbuch von
grösseren Arbeiten abzusehen und der spätere
Bau einer neuen Anstalt in Aussicht zu nehmen
sei. Die Teilung der beiden Zöglingskategorien,
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u^i
SUK<Z

/?n Mai/ls/t ,ie^ « Ho/iivei^
^ev ^ieFeÌ6 » vevv//e??tiio/?t6n
?viv einen .^vti^oi 7>c>n 5emi/?av-
liivs^tov Nv. M. 5e/î»/î«nx, /(vsu^^
ÜNA6N, « /nF6n<i in Vot ».
Fetzte ^ic/l niit <ien /^el'/läitni^sn
in cisv ^nlanF^ee^ie/înn^anLtait
^«ì-'àn^ KN5ein«n«iee. /)ee ^n/-

etîvec/cte Avo55S5 ^in/;eiien.
/m naâ/oiLenlisn ^eöen ?oiv

nn^eeen ^.s^een «ia/üi>ev
5e/lin55, n-ie sêie .^nc/le /-entöz

^lân^iZ- Monate ^/?ätsv,. ^teilt.
M^i?' /^enen nn^ nlit nn^e^ni Mit^
aeöeitet -ia/'üöev, cia^ <ie?'

2NA, liefen 5ii/î?'nnA von N/'.
5e/îo/lan5 viei ilint e^/oMevts,
nic/it e^Asiini^io^ ve^üe/.

vei' kei'iekt liei' Uà8uctiung8-
Kommi88ion voi' cjem Kpo88kn lîai

^.arau, 2. De?. 1937. Samens der Aro88rät-
liolien l^onnnÌ88Ìon erstattete O6er8t ^.eüi-LruAA

Von Vi. Zckoksus

(Lp.) einen au8lülir1iolien IInter8uo1runK8lzeriolit
üüer die üauliolien und padaAOAÌ8olren Verüält-
nÌ88e in der kantonalen 7ûvanA8er2ÌelrunA8an8talt
^.arüurA, die (4eAen8tand einer Kritik von 8eini-
nardirelrtor Or. 8oüoüau8 (I^reu^linAen) in einer
^eit8oliriIt voin lVlai 1936, von Interpellationen
ini dro88en Hate nnd einer er8ten Onter8uoliunA
de8 HeAÌerunA8rate8 waren, der 2uin 8olrlu88 l(arn,
da88 die àrldaAen teil8 unriolitiK, teÜ8 üüertrie-
6en waren nnd 1(ein Orund xu weiterer Leunru-
1iÌKunA l)68telie. Oie dann vorn Oro88en Late ein-
^e8et2te Onter8UolrunA8lîOininÌ88Ìon, die lünOelui
8it?nnAen aüliielt, 8tellte Ie8t, da88 die üauliolren
VerlialtnÌ88e der Os8tunA ^arüurA, liir deren
Verl)e88erunA 8eit der OründunA der ^N3talt iin
dalire 1891 üereit8 rund 540,666 kranken aul^e-
wendet wurden, unAenÜAend 8eien und weitere
Ounderttau8ende erlordern würden, 80 da88 die
XonnnÌ88Ìon da8 ?08tulat 8tellte, der LeKÌerunA8-
rat inÖAe prülen und innerlialü Ialrre8lrÌ8t Le^
riolrt und àtraA einürinAen darüüer, ol) 8ioü
dureli weitere Lenovation8arI>eiten und Orweü
terunA8Üanten die Le8tunA ^arüurA 80 au8Üauen
1a88e, da88 die ^.N8talt den Le6ûrInÌ88en aul aü-
8eld)are 7.eit ^u ^enÜAen verniaA und oü 8Ìoli die
Inve8tition der dalreri^en Laul(08ten reolrtlerti-
Aen 1a88e, oder oü in8Üe80ndere irn Oinûliolî aul
da8 neue eidAen088Ì8olie 8tralK68et?I)uoli von
ArÖ88eren àûeiten aü?u8elien und der 8pätere
Lau einer neuen ^.N8ta1t in à88Ìolrt ^u nelnnen
8ei. Oie "Le'dunA der üeiden !^ÖAlinA8l(ateAorien,
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der kriminell Verurteilten und der
Schwererziehbaren, wird als prüfenswert bezeichnet.
Der Regierungsrat wird daher eingeladen, das

Organisationsdekret über die Anstalt vom Jahre
1895 einer der heutigen Erkenntnis über
Strafvollzug und Erziehung von Schwererziehbaren
in solchen Anstalten gerecht werdenden Revision
zu unterziehen und gleichzeitig das Reglement
für den Betrieb der Anstalt den neuen
Anforderungen anzupassen, ferner zu prüfen und
darüber Bericht zu erstatten, ob nicht die
Arbeits- und Präsenzzeit der Beamten und
Angestellten der Anstalt durch Reglement herabzusetzen

sei.
In bezug auf die kritisierten Erziehungsmethoden

in der Anstalt konstatiert die
Kommission, dass die vorgekommenen Fehler, die
speziell dem im Jahre 1952 gewählten Direktor
vorgeworfen wurden, der anfänglich eingeführte
Erleichterungen für die Zöglinge infolge
Missbrauchs durch diese wieder rückgängig machen
musste, die Folgen des Tastens nach dem
richtigen Weg gewesen seien. Dieser sei nun gefunden

und der gute Wille des Direktors sei
anzuerkennen. Die Aufsichtskommission müsse aber
eine intensivere Kontrolle ausüben. Die Minderheit

der Untersuchungskommission sei dagegen
der Ansicht, dass die Person des Direktors, der
als diplomierter Landwirt m ...at die nötige
pädagogische Vorbildung besitze, keine genügende
Gewähr für die Reform biete und dass dieser
sich nach einer andern Stellung umsehen sollte.
Die Kommission äussert den Wunsch, der
Regierungsrat möchte den Anstaltslehrer, der
Dr. Schohaus das Material zu seiner Kritik
geliefert hatte und auf 1. August 1957 vom
Regierungsrat entlassen wurde, mit Rücksicht auf
seine Tüchtigkeit als Gewerbelehrer in einer
andern Anstalt weiter beschäftigen. Auf Grund
des Untersuchungsbefundes erkläre die
Kommission, dass Dr. Schohaus mit der Wiedergabe
der ihm zugetragenen Anschuldigungen dem
Kanton Aargau und seinen Behörden unrecht
getan habe.

Nach der Diskussion, an der sich u. a. die
Nationalräte Dr. Nietlispach (k.-k.), Baumann
(Bp.) und Dr. Schmid (soz.), sowie Justizdirektor
Rüttimann beteiligten, wurde vom
Untersuchungsbericht Kenntnis genommen und den
Kommissionspostulaten zugestimmt.

Durch diesen Bericht der schweizerischen

Depeschenagentur wurde die
Öffentlichkeit über die vorläufige Erledigung

des « Falles Aarburg » unterrichtet.
Die Agenturmeldung gibt aber nur eine
sehr unzulängliche Orientierung über den
Verlauf und die Ergebnisse der
Angelegenheit. Sie verrät nichts von dem
heissen Kampf, der dieser Erledigung
vorausging, sie lässt die erfreulichen Re¬

sultate zu wenig klar erkennen und
verschweigt gänzlich, dass das Ergebnis in
wichtigen Punkten unbefriedigend ist.
Die Öffentlichkeit hat dem « Fall
Aarburg » eine ganz ungewöhnlich grosse
Anteilnahme entgegengebracht; sie hat
deshalb ein Recht darauf, einlässlich über
den Gang und über die Erledigung der
Angelegenheit unterrichtet zu werden.

Rückblick

Um ein volles Verständnis unserer
Darstellung zu ermöglichen, wollen wir
zunächst in aller Kürze einen Überblick
über die Abwicklung des Aarburger Handels

geben.
Am 18. Oktober 1935 richteten wir

(d. h. eine Gruppe von 56 Lehrern und
Lehrerinnen) nach einem Besuch der
Anstalt Aarburg jene Eingabe an den Re-
gierungsrat des Kantons Aargau, in
welcher diese Behörde auf schwere erzieherische

Mißstände in der Anstalt aufmerksam

gemacht und um gründliche Abhilfe
gebeten wurde.

Am 1. Mai 1936 erfolgte dann im
« Schweizer-Spiegel » mein Appell an die
Öffentlichkeit (« Jugend in Not »). Der
Entschluss zu diesem Vorgehen wurde
erst gefasst, nachdem es sich für uns
eindeutig als unmöglich erwiesen hatte, auf
direktem und diskretem Wege eine
Sanierung der Verhältnisse auf Aarburg
zu veranlassen.

Unser Vorstoss veranlasste dann
verschiedene Motionen und Interpellationen,
die in den beiden Sitzungen des Aargauischen

Grossen Rates vom 15. und 30.
Juni 1936 vorgebracht wurden. In der
anschliessenden Diskussion haben
verschiedene Redner noch weitere
Anschuldigungen gegen Aarburg erhoben ; andere
Redner suchten das Gewicht der
erhobenen Anklagen mit allen Mitteln
abzuschwächen. — Justizdirektor Rüttimann,
dem die Anstalt untersteht, erstattete
über die Berechtigung unserer Anklagen
Bericht. Er stellte dabei zusammenfassend
fest: «Die Verhältnisse auf der Festung
Aarburg sind nicht derart, dass sie zu
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der kriminell Verurteilten und der Lebwer-
er?iebbareu, wird als prüfeuswert be?eiebuet.
Der Legieruugsrat wird daber eingeladen, das

Organisationsdekret über die Anstalt vom labre
1893 einer der beutigen Erkenntnis über Ltraf-
vollxng nnd Dr?iebung von 8ebwerer?iebbaren
in solcben Anstalten gereebt werdenden Revision
?u unter?ieben und gleieb?eitig das Leglement
für den Letrieb der Anstalt den neuen ^nfor-
derungen anzupassen, lerner ?u prüfen und
darüber Lericbt ?u erstatten, ob niebt die à-
beits- und Lräsen??eit der Leamten und ^.nge-
stellten der àsìalt dureb Leglement berab?u-
set?en sei.

In be?ug auf die kritisierten Dr?iebungs-
metboden in der àstalt konstatiert die Korn-
mission, dass die vorgekommenen Debler, die
speciell dem im labre 1932 gewäblten Direktor
vorgeworfen wurden, der anfänglieb eingefübrte
Drleiebterungen für die Zöglinge infolge lVliss-
brauebs dureb diese wieder rückgängig maeben
musste, die Dolgen des Kastens naeb dem rieb-
tigen Weg gewesen seien. Dieser sei nun gelun-
den und der gute Wille des Direktors sei an?u-
erkennen. Die àfsiebtskommission müsse aber
eine intensivere Controlle ausüben. Die blinder-
beit der Dntersuebungskommission sei dagegen
der àsiebt, dass die Lerson des Direktors, der
als diplomierter Landwirt m..^t die notige päda-
gogisebe Vorbildung besitze, keine genügende
Oewäbr für die Leform biete und dass dieser
sieb naeb einer andern Stellung umseben sollte.
Die Kommission äussert den Wunscb, der He-
gierungsrat moebte den Vnsbaltslebrer, der
Dr. Lebobaus das blaterial ?u seiner Kritik ge-
liefert batte und auf 1. August 1937 vom Le-
gierungsrat entlassen wurde, mit Lüeksiebt auf
seine Lüebtigkeit als Oewerbelebrer in einer
andern Anstalt weiter besebäftigen. àf Orund
des Dntersuebungsbefundes erkläre die Kom-
mission, dass Dr. Lebobaus mit der Wiedergabe
der ibm Zugetragenen ^nsebuldigungen dem
Kanton Aargau und seinen Leborden unreebt
getan babe.

lVaeb der Diskussion, an der sieb u. a. die
blationalräte Dr. l^ietlispaeb (k.-k.), Laumann
(Lp.) und Dr. Lebmid (so?.), sowie lusti?direktor
Lüttimann beteiligten, wurde vom Dntersu-
ebungsberiebt Kenntnis genommen und den
Kommissionspostulaten Zugestimmt.

Ourcb diesen Verlebt der 8obwei?e^
riscben Depesebenugentnr wurde die
Öffeutliebkeit über die vorläufige Drledb
guug des « bulles Marburg » uuterriebtet.
Die ^.geuturinelduug gibt über nur eine
sebr uu^ulüuglicbe Orientierung über den
Verlauf und die brgebnisse der Vngele-
genbeit. 8ie verrät nicbts von deni
beissen Kaiupf, der dieser Erledigung
vorausging, sie lässt die erfreulicben

sultate xu wenig klar erkennen und ver-
sebweigt gän^licb, dass das brgebnis in
wiebtigen Dünkten unbefriedigend ist.
Die Öffentlichkeit bat dein « ball ^ar-
bürg » eine gan? ungewobnlieb grosse
^.nteilnabine entgegengebracht; sie bat
desbalb ein Lecbt darauf, einlässlicb über
den Oang und über die Erledigung der
^Vngelegenbeit unterricbtet ^u werden.

lîûekblieli

Hin sin volles Verstsnànis unserer H>sr-

Stellung ?u erinöAlichsn, wollen wir
nächst in aller lvnr?s einen Ilbsrhlich
ühsr (lis ^hwichlnnA clss àrhnr^sr Nan-
«lels Aslzsn.

^.in 18. 0htoher 1936 richteten wir
(à. h. eins (Irnpps von 36 hehrern nnà
hslrrerinnsn) nach einsin Lesnch àer Vn-
stalt ^VsrhnrA jene lrsnAghs sn àsn Ils^
AisrnnAsrst cles Kantons VarAan, in wsl-
cher clisse llehôràs aul schwere ersiehe-
rischs hlikstânàs in àer Vnstalt anlrnerh^
sain Asrnacht nnà nrn Arnnàliche Vhhills
Wehsten wnràs.

i^in 1. Vlai 1936 erlol^ts «lann im
« Schweizer-Spiegel » insin àxell on àis
Öllentlichheit (« In^snà in hlot »). Der
Ilntsclrlnss ?u àiessrn Vorgehen wnràs
erst Aslasst, naclràsin es sich Inr nns sin^
àenliA als nninö^lich erwiesen hatte, nnl
àirslclsnr nnà àiskreisrn 3Ve^s sine 8s.-

nisrnnA àer Verlröltnisss nnl ^VnrbnrA
?n vernnlnsssn.

Unser Vorsloss vsrs.nlg.ssis àsnn ver-
srliisàens VIoiionsn nnà Inisrpsllsiionsn,
àis in àen bsiàen 8iiz«nnAsn àss iVsrAgni^
sàsn Llrosssn H.siss vorn 16. nnà 39.
lnni 1936 vorAe6rsclri wnràsn. In àer
snselilissssnàen Disl^nssion lrslisn vsr^
seliisàens Heàner nocli weitere iX.nsclrnl^

ài^nn^sn Ze^sn ^.sr6nrA sàolzsn; snàere
Ileàner sneliten àss dewiclii àer srlro-
6snen ^nìlgAsn inii allen iXIitieln sl>?n-
scliwsclisn. — Insààirskior Unitiinsnn,
àsin àis Vnstsli nntsrstelii, srststiete
ii6sr àis LsrscliiiAnnA unserer Vnlclsgen
Ilericlit. ür stellte àslzsi ^nssnnnsnlsssenà
lest: «Dis Verhältnisse snl àer ltestunA
/«.grlzurA sinà niât àsrsrt, àsss sis ?n
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öffentlichem Aufsehen mahnen. Wo
Mißstände herrschten, sind sie korrigiert

zu weiterer Beunruhigung
besteht kein Grund.» Dass diese erste
«Untersuchung» zu keinem anderen Ergebnis
kam, ist weiter nicht erstaunlich. Sie
wurde von Personen durchgeführt, die
zu den Angegriffenen gehörten, eben

vom Justizdirektor und einigen Herren
jener Anstaltskommission, die festgestell-
termassen ihre Pflicht gegenüber der ihr
anvertrauten Anstalt vernachlässigt hatten.

Man kann eben nicht gut in eigener

Sache Richter sein. Das sollte auch
der Vorsteher eines Justizdepartementes
wissen. Er hätte von sich aus eine
neutrale Instanz mit der Unternehmung
beauftragen sollen.

Der Aargauische Grosse Rat hat
sich denn auch mit den beschwichtigenden

Erklärungen des Justizdirektors
durchaus nicht zufrieden gegeben. Er
bestellte vielmehr eine elfgliedrige gross-
rätliche Kommission, welche die Aufgabe
bekam, nach Eingang des in Aussicht
gestellten regierungsrätlichen Berichtes
zu untersuchen, « ob und wie weit die

gegen die Anstalt gerichteten Anschuldigungen

berechtigt sind und darüber dem
Grossen Rate Bericht zu erstatten. ».

Der regierungsrätliclie Bericht wurde
der Elferkommission aber erst am 26.
Februar 1937, also erst 8/^ Monate
nach jener Grossratssitzung zugestellt.
So lange zögerte der Justizdirektor die

Erledigung seiner Aufgabe hinaus, ob-
schon er bereits im Mai des Vorjahres
zur Beruhigung des Publikums versprochen

hatte, die Sache speditiv in
Ordnung zu bringen und obschon die
aargauischen Zeitungen von rechts bis links
kategorisch eine « rasche und strenge »

Durchführung der Untersuchung forderten.

— Der Bericht, eine 24 Seiten starke
Broschüre, zeugt aber auch nicht von
einer « strengen » Untersuchung. Es wird
in ihm zwar in bezug auf die erhobenen
Anklagen recht viel zugegeben, im ganzen

trägt er aber vielmehr den Charakter

einer Verteidigungsschrift als eines

objektiven Referates. Wichtige Anklage¬

punkte werden in ihm einfach übergangen.

Tendenziös ist der Bericht ganz
besonders in den Teilen, die sich mit den
umstrittenen Personen befassen: der
Anstaltsdirektor wird mit geradezu
liebevoller Schonung behandelt, während in
dem Passus über den Lehrer Lippuner
die ganze Verärgerung des regierungsrätlichen

Verfassers zum Ausdruck kommt.
Erst nach Eingang dieses regierungsrätlichen

Berichtes konnte dann (vom
März 1937 an) die grossrätliclie
Elferkommission ihre eigentliche Untersuchung
aufnehmen. Sie hat in 15 Sitzungen eine
ausserordentlich umfangreiche Arbeit
bewältigt. — Am 2. Dezember erfolgte die
Erledigung durch den Grossen Rat.

Die positiven Ergebnisse

Wir lassen nun zunächst eine Darstellung
derjenigen Ergebnisse folgen, über die
wir uns ehrlich freuen dürfen. Angesichts

der Heftigkeit des Abwehrkampfes,
der gleich nach unserem Vorstoss
einsetzte, ist das Resultat (wie wir es
hauptsächlich dem Bericht der grossrätliclien
Kommission entnehmen) über unser
Erwarten günstig ausgefallen :

1. Besonders weitgehend sind die
Zugeständnisse in bezug auf die baulichen
Unzulänglichkeiten. Die Kommission
erachtet eine durchgreifende Umgestaltung
des Zellenbaues als dringend notwendig.
Sie fordert weiterhin die Schaffung eines
zweiten Schulzimmers, eines Nebenzimmers

für den Lehrer, eines Aufenthaltsraumes

für die Angestellten, eines
Krankenzimmers (auch das fehlt heute noch!),
eines « geeigneten Raumes für den
Gottesdienst», eine Neugestaltung der Abort-,
Dusch- und Badeeinrichtungen und vieles
mehr. Die Erfüllung all dieser Postulate
würde einen Kostenaufwand von weit
mehr als einer halben Million Franken
erfordern. Die Kommission stellte sich
deshalb die Frage, ob es sich lohne, diese

Kapitalien in der-alten Festung zu
investieren, « um dann schlussendlich doch
noch nicht die Anstalt zu erhalten, die
allen Ansprüchen gerecht wird ». Die
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öllentliclrem ^.ulsslren mahnen. IVo
VliBständs herrschten, sind sis korri-
giert. .; zu weiterer Beunruhigung ke-
stslrt kein Drund.» Dass diese erste «lin-
tersuckung» 21.1. keinem anderen Drgsknis
kam, ist weiter niât erstaun lick, 8is
wurde von Dersonsn durclrgelülrrt, die
zu den Vngegrillsnen gekörten, eken
vom lustizdirektor und einigen Dörren
jener ^.nstaltskommission, àis lsstgsstsll-
termasssn ihre Dllickt gsgenüksr der ihr
anvertrauten Anstalt vernachlässigt hat-
ten. lVIan kann eken nickt gut in sige-
ner Lacks Bickter sein. Das sollte auck
àer Vorsteker eines .lustizdspartsmentes
rissen. Dr hätte von sick aus eins neu-
trals Instand rnit àer Unternehmung ke-
aultragsn sollen.

Der Vargauiscke Drosse Hat hat
sick àenn auck mit den hssckwichtigsn-
äsn Drklärungsn àes lustizdirektors
àurckaus nickt zulrisden gsgeksn. Dr
kestsllts vielmehr eins sllglieàrige gross-
rätlicks Dommission, welche àie àilgsks
kskam, nach Dingang àes in Vussiclrt
gestellten rsgierungsrätlicken Berichtes
zu untersuchen, « ok nnà wie weit clie

gegen àie Vnstalt gerichteten Vnsckuldi-
gungsn ksrecktigt sinà unà àarûker àem
Drosssn Date Bericht zu erstatten ».

Der rsglsrungsrä tlicks Bericht wurde
àer Dllsrkommission aksr erst am 26.
Dskruar 1937, also erst 8^2 lDonate
nach jener Drossratssitzung zugestellt.
80 lange zögerte àer lustizdirektor àie

Drleàigung seiner Vulgake hinaus, ok
schon er ksrsits im hiai àes Vorjahres
zur Beruhigung àes Duklikums verspro-
cksn hatte, àis Lacke speditiv in Drd-
nung zu kringsn und oksckon die aar-
gauiscksn Leitungen von rechts kis links
kategorisch sine « rasche und strenge »

Durchführung der Untersuchung lorder-
ten. — Der Bericht, eins 24 Leiten starke
Broschüre, zeugt aksr auch nickt von
einer «strengen» Untersuchung. Ds wird
in ikm zwar in Bezug aul die erkoksnen
Anklagen reckt viel zugegeken. im gam
zen trägt er aker vielmehr den Dkarak-
ter einer Vsrtsidigungssckrilt als eines

ohjektiven Belerates. IVicktige rknklage-

punkte werden in ikm einlach üdergam
gen. Dsndsnziös ist der Bericht ganz ke-
sonders in den feilen, die sich mit den
umstrittenen Dersonen kelassen: der Vn-
staltsdirsktor wird mit geradezu liehe-
voller Lckonung kekandelt, während in
dem Dassus üksr den Dekrsr Dippunsr
die ganze Verärgerung des regierungsrät-
linken Verfassers zum /rusdruck kommt.

Drst nach Dingang dieses reglsrungs-
rötlichen Berichtes konnte dann (vom
hlärz 1937 an) die grossrätlicke Dller-
Kommission ihre eigentliche Untersuchung
aulnkkmen. Lis kat in 13 Litzungsn eine
ausssrordentlick umlangreicks Vrkeit ke-
wältigt. — iVm 2. Dezemker erlolgte die
Drleàigung durch den Drasssn Bat.

Die p08iiiven ^igebnis8ö

IVir lassen nun zunächst sine Darstellung
derjenigen Drgshnisse lolgen, üker die
wir uns ehrlich lreusn dürren, ^.ngs-
sickts der Ilsltigkeit des Vhwelnkamplss,
der gleich nach unserem Vorstoss sin-
setzte, ist das Besultat (wie wir es Haupt-
sächlich dem Bericht der grossrätlicken
Dommission entnehmen) üker unser Dr-
warten günstig ausgelallen:

1. Besonders weitgehend sind die ?iu-

geständnisss in kezug aul die kaulicksn
Unzulänglichkeiten. Die Dommission er-
achtet eins durckgrsilsnds Umgestaltung
des ^ellenhaues als dringend notwendig.
Lis lordert weiterhin die Lckallung eines
zweiten Lckulzimmers, eines l^skenzim-
mers lür den Dekrsr, eines Vulsntlralts-
raumss lür die Angestellten, eines Dran-
kenzimmsrs (auch das lslrlt heute nock!),
eines « geeigneten Baumes lür den Dot-
tesdisnst», eine Neugestaltung der /Vkort-,
Dusch- und Ladeeinrichtungen und vieles
mehr. Die Drlüllung all dieser Dostulate
würde einen Dostenaulwand von weit
mehr als einer kalken hlillinn Dranken
srlordsrn. Die Dommission stellte sich
dsskalk dis Drags, ok es sick lohne, diese

Kapitalien in den alten Destung zu inve-
stieren, « um dann schlussendlich dock
noch nickt die Vnstalt zu erkalten, die
allen Vnsprüclren gereckt wird ». Die
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Kommission stellte daher folgendes
Postulat: « Es sei der Regierungsrat einzuladen,

zu prüfen und darüber dem Grossen

Rate innerhalb Jahresfrist Bericht
und Antrag zu stellen, ob durch weitere
Renovationsarbeiten und Erweiterungsbauten

sich die Festung so ausbauen
lässt, dass die Anstalt den Bedürfnissen
auf absehbare Zeit zu genügen vermag
und ob sich die Investition der daherigen
Baukosten rechtfertigen lässt oder ob
insbesondere auch im Hinblick auf das
eidgenössische Strafgesetzbuch von grösseren
Arbeiten auf Aarburg abzusehen und der
spätere Bau einer neuen Anstalt in Aussicht

zu nehmen ist. » — Wir freuen uns
über diese grundsätzliche Problemstellung
und empfehlen den zuständigen Behörden

das Studium von C. A. Looslis Buch
« Bau- und Gliederungsgrundsätze für
Erziehungs- und Versorgungsanstalten »,
das in seiner Art einzig dasteht.

2. Seit dem Sommer 1936 sind in
der Anstalt bereits umfangreiche
Renovationsarbeiten durchgeführt worden, die
zugestandenermassen ohne die Hinlenkung

des öffentlichen Interesses noch
lange unverwirklicht geblieben wären.

3. Die Anwendung von körperlichen
Strafen wird durch das Reglement von
1932 verboten. Es wurde trotzdem «bis
in die letzte Zeit » auf Aarburg geprügelt.

(Dass es oft in widerlich-sadistischer

Weise geschah, wird im Berichte
nicht bestritten.) Die Kommission
verlangt kategorisch, dass fortan jede
Prügelstrafe unterbleibt. « Auch das

Einsperren in eine Dunkelzelle als Verschärfung

der gewöhnlichen Arreststrafe soll
in Zukunft unterbleiben; die Wirkung
ist eine zweifelhafte. »

4. Die Kommission stellt fest, dass
das heute noch gültige Organisations-
dekret von 1893, dem Gründungs jähre
der Anstalt, dringend einer Erneuerung
bedürfe. Sie stellt deshalb das Postulat,
« es sei der Regierungsrat einzuladen,
das Organisationsdekret über die
Zwangserziehungsanstalt Aarburg einer der
heutigen Erkennnis über Strafvollzug
und Erziehung von Schwererziehbaren in

öffentlichen Anstalten gerecht werdenden

Revision zu unterziehen und dem
Grossen Rate vorzulegen ».,

5. Am 1. Dezember 1932 hat der
Regierungsrat ein neues Reglement für
den Betrieb der Anstalt erlassen. Die
Kommission stellt fest, dies Reglement
sei « nach den neuesten Forderungen an
die Anstaltserziehung in einzelnen Teilen
wieder revisionsbedürftig » und verlangt
dessen Revision.

6. Nach dem Organisationsdekret
ist die Aufsicht über die Anstalt einer
Kommission von fünf Mitgliedern
übertragen. Diese Aufsichtskommission hat
laut Reglement mindestens alle Vierteljahre

eine Sitzung abzuhalten, häufige
Inspektionsbesuche zu machen und ihre
Wahrnehmungen in schriftlichen Berichten

an die Justizdirektion niederzulegen.
Die grossrätliche Untersuchungskommission

stellt nun fest, « dass diesen
Vorschriften in den letzten Jahren oder
Jahrzehnten nicht nachgelebt wurde. Die
Sitzungen der AufSichtskommission
(Vorsitzender ist der Justizdirektor, d. V.)
waren wenig zahlreich, Besuche von
Kommissionsmitgliedern wurden wenig
gemacht, und die verlangte schriftliche
Berichterstattung fehlte sozusagen ganz.
Diese Unterlassungen wirkten sich,
insbesondere nach dem Direktionswechsel,

nachteilig aus ». Der Untersuchungsbericht

wünscht dringend, dass die
Aufsichtskommission in Zukunft ihre
Kontrollpflicht gewissenhaft erfülle. Der
Bestand dieser Kommission soll von 5 auf 7

bis 9 Mitglieder erhöht werden.
7. Nach verschiedenen Zeugnissen

ist die Behandlung der Zöglinge auf
Aarburg seit Mai 1936 humaner
geworden.

Diese Ergebnisse zeigen doch
wahrhaftig, dass unser Vorstoss weder
unberechtigt gewesen noch wirkungslos
geblieben ist. Wenn der Konimissionsbericht
an einer Stelle doch die Bemerkung
enthält, ich hätte mit meinen Anschuldigungen

dem Kanton Aargau und seinen
Behörden unrecht getan, so nehme ich das
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Kommission stellte dnber lolgendes Ko-
stulnti « Its sel der Ksgierungsrnt einzu-
laden, zu prülen und darüber dem Oros-
sen lìnte innerbnlb Inbrsslrist Lsricbt
und Vntrng zu stellen, ob durcb weitere
kenovntionsarbsiten und Orweiterungs-
bauten sicb die Oestung so ausbauen
lässt, dass dis Wnstnlt den Ledürlnisssn
nul nbssbbnre ^eit zu genügen vermag
und olz sicb àis Investition der daberigen
Lnubosten rscbtlertigen lässt oder olz ins-
besonders aucb lin Oinblicb nul dns sid-
genössiscbs 8trnkgssstzbucb von grösseren
Arbeiten nul Varburg abzussben und der

paters 71«« einer nenen »? ^7?«-

s« nehmen lizt. » — Wir Irenen uns
über diese grundsätzlicbe Problemstellung
und emplsblen den zuständigen Ilsbör-
den dns 8tudium von L, W. lüooslis llucb
« Lau- und Oliederungsgrundsätzs lür
Orziebungs- und Vsrsorgungsnnstnlten »,
dns in seiner Vrt einzig dastebt.

2. 8sit dein 8ommer 1936 sind in
der Vnstnlt bereits umlnngrsicbe Ileno-
vntionsnrbsiten durcbgelübrt worden, die
zugestandensrmasssn vbne die Oinlsn-
bung des öllentlicbsn Interesses nocb
lange unvsrwirblicbt geblieben wären.

3. Oie Anwendung von börpsrlicben
8trnlsn wird durcir dns lleglement von
1932 verboten. Os wurde trotzdem «bis
in die letzte ^eit » nui Wnrburg geprü-
Zelt. (Oass es olt in widsrlicb-sndisti-
sclrsr Weise gescbnb, wird im Lsricbts
nicbt bestrittsn.) Die Kommission vor-
langt batsgoriscb, dnss lortnn jede I-'rü-
gelstrale unterbleibt. « rWclr dns Hin-
sperren in eine Ounbelzells nls ^vsrscbär-
lung der gswöbnlicben Vrreststrals soll
in Tiubunlt unterbleiben; die Wirkung
ist sine zweilelbalte. »

4. Ois Kommission stellt lest, dnss
dns beute nocb gültige Organisations-
dsbret von 1393, dein Oründungs^nbrs
der Vnstalt, dringend einer Krneuerung
bedürls. 8ie stellt desbnlb dns Kostulat,
« es sei der Hegisrungsrnt einbinden,
dns Organisationsdsbrst über die Zwangs-
erziebungsnnstalt Wnrburg. einer der
beutigen Krbsnnnis über 8trnlvollzug
und Krziebung von 8cbwererziebbaren in

öllentlicbsn Wnstnlten gerscbt werden-
den Hsvision zu untsrziebsn und dein
O rossen lints vorzulegen ».

3. Wm 1. Oszember 1932 bnt der
Ilsgierungsrnt sin neues Ilsglement lür
den Lstrieb der Wnstnlt erlnssen. Oie
Kommission stellt lest, dies Keglement
sei « nncb den neuesten Korderungen nn
die Knstnltserziebung in einzelnen Heilen
wieder rsvisionsbsdürltig » und verlangt
dessen Ksvision.

6. blncb dein Orgnnisntionsclsbret
ist die Vulsicbt über die Wnstnlt einer
Kommission von lünl blitgliodern über-
tragen. Oiess Vulsicbtsbommission bnt
lnut Ksglsment inindsstsns nlle Viertel-
jsbrs sine 8itzung nbzubnlten, bnulige
Inspebtionsbesucbs zu nrncbsn und ibre
Wabrnsbmungen in scbriltlicbsn Lsricb-
ten an die lustizdirebtion niederzulegen.
Ois grossrätlicbe Ontsrsucbungsbommis-
sion stellt nun lest, « dnss diesen Vor-
scbrilten in den letzten Inbren oder
InbrZöbntsn nicbt nncbgslsbt wurde. Ois
8itzungen der Wulsicbtsbommission (Vor-
sitzender ist der lustizdirsbtor, d. V.)
waren wenig znblreicb, Lesucbe von
Kommissionsmitglisdern wurden wenig
gernncbt, und die verlangte scbriltlicbe
Lsricbterstattung lsblts sozusagen ganz.
Oisse Ontsrlassungsn wirbten sicb, ins-
besonders nncb dein Oirebtivnswscbssl,

nncbteilig aus ». Oer Ontsrsucbungs-
bericbt wünscbt dringend, dnss die Vul-
sicbtsbonunission in ^ubunlt ibre Lon-
trollpllicbt gewisssnbnlt erlülls. Oer Ile-
stand dieser lvornrnission soll von 6 sul 7

bis 9 blitglieder srböbt werden.
7. bincb vsrscbiedsnsn Zeugnissen

ist die Lebnndlung der Zöglinge nul
Marburg seit lVlni 1936 buinnner ge-
worden.

Oiess Orgsbnisss zeigen docb wabr-
bnltig, dnss unser Vorstoss weder unbe
recbtigt gewesen nocb wirkungslos ge-
blieben ist. Wenn der Ivorninissionsbsricbt
nn einer 8telle docb die Ilsinsrbung ent-
bält, icb bätte rnit meinen Vnscbuldigun-
gen dem lînnton Vnrgnu und seinen He-
bördsn unrecbt getnn, so nsbms icb dns
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gelassen auf mich. Ich war nie so naiv,
zu erwarten, dass die Angegriffenen oder
irgendwelche Mitglieder einer Instanz des

betroffenen Kantons dem lästigen
Vertreter einer so schweren Kritik ihren
herzlichen Dank aussprechen würden.

Es ist auch nicht weiter erstaunlich,
dass im Kommissionsbericht eine Reihe
von Beispielen aus unserem Anklagematerial

als unzutreffend oder übertrieben

bezeichnet werden. Es handelt sich
da zur Hauptsache um Zustände und
Vorkommnisse, die heute kaum mehr
einwandfrei festgestellt werden können, weil
sie verhältnismässig weit zurück-, d. h. in
der Zeit vor Herbst 1935 liegen. Da
steht dann eben Behauptung gegen
Behauptung, wobei immerhin zu sagen ist,
dass sich unser Hauptgewährsmann auf
Tagebucheintragungen stützen kann, während

die Untersuchungskommision auf
Zeugen angewiesen war, an deren
Gedächtnisleistung sehr hohe Anforderungen

gestellt werden mussten.

Über die Zuverlässigkeit der

Untersuchung

Die Hauptzeugen, auf die sich die
verschiedenen Untersuchungen gestützt
haben, waren die Angestellten der
Anstalt. Mit der Zuverlässigkeit der
Aussagen dieser Zeugen sieht es aber recht
bedenklich aus. Ich bin autorisiert, im
folgenden die Darstellung eines Mitgliedes

der grossrätlichen Untersuchungskommission

zu veröffentlichen, welche
über diese Seite der Sache ausserordentlich

wichtige Aufschlüsse gibt. Der
Verfasser ist Bezirkslehrer. Sein
Verantwortlichkeitsgefühl der Jugend gegenüber
veranlasste ihn, innerhalb der Kommission

jede Tendenz zur Beschönigung zu
bekämpfen. Es ist verständlich, dass sich
sein Gewissen bei dem bis heute Erreichten

noch nicht beruhigen kann. Hier dieser

aus intimster Kenntnis der Dinge ver-
fasste Bericht:

Gewiss, der abschliessende grossrätliche
Bericht über die Verhältnisse auf der Anstalt
Aarburg befriedigt nicht. Die Zwiespältigkeit,

mit der man auf der einen Seite eine Menge
Fehler und Mängel zugibt, auf der andern Seite
aber von einem grossen Unrecht spricht, das
man mit deren Aufdeckung dem Kanton Aargau
zugefügt habe, ferner das offensichtliche
Bestreben, eine Anstaltsleitung zu decken und zu
halten, die doch wohl ihrer Aufgabe nicht
gewachsen ist, müssen diejenigen befremden und
enttäuschen, die eine in jeder Hinsicht klare
und saubere Losung erwartet hatten. Vergleicht
man aber diesen Bericht mit den beiden ihm
vorausgegangenen offiziellen Berichten, dem
Bericht der Justizdirektion auf die Interpellationen

im Grossen Rat vom 15. Juni 1936
und dem Bericht des Regierungsrates vom
12. Februar 1937, so lässt sich doch ein
unverkennbarer Fortschritt feststellen, ein
Fortschritt in Richtung der Objektivität und Wahrheit.

Man muss der grossrätlichen
Untersuchungskommission zugestehen, dass sie sich
sichtlich Mühe gegeben hat, die Verhältnisse
objektiver zu beurteilen, als das in den
vorausgegangenen Untersuchungen der Fall gewesen
war. Ihre Tätigkeit war aber in mehr als einer
Hinsicht schwer gehandicapt. (Es folgt eine
Betrachtung über die Stellungnahme der
politischen Parteien im Aarhurger Handel. Dann
fährt der Bericht fort:)

Nicht einig war man in der Beurteilung
der Aussagen, welche das Anstaltspersonal in
den verschiedenen Untersuchungen gemacht
hatte. Da auf ihnen die wichtigsten
Schlussfolgerungen sowohl des regierungsrätlichen als
auch des grossrätlichen Berichtes aufgebaut
sind, dürfen sie in erster Linie unsere Aufmerksamkeit

in Anspruch nehmen.
Den Untersuchungen lag eine umfangreiche

Anklageschrift Lehrer Lippuners
zugrunde. Direktion und Personal wurden über die
darin geschilderten Zustände und die wichtigsten
Vorfälle einvernommen. Vorfälle, die leicht hätten

nachgeprüft werden können, wie beispielsweise

die « Hemdenparade », werden ohne
wesentliche Einwendungen zugegeben. Andere,
deren nachträgliche Untersuchung schwieriger
gewesen wäre, werden harmlos ausgedeutet oder
entstellt. Dafür ein besonders krasses Beispiel :

Ein Zögling wird im « Apfelkeller » offiziell mit
dem Gummiknüttel verprügelt, reisst dabei aas,
verbirgt sich auf dem Areal der Anstalt, wird
aufgestöbert und bekommt, da er sich beim
Einfangen kräftig wehrt, Schläge, unter andern
auch von Lippuner, der bei der Festnahme
behilflich ist. In den Aussagen des Personals reduziert

sich der ganze Vorfall darauf, dass Lippuner
einen Zögling « geprügelt » habe. Der ganze

Hergang einschliesslich die offizielle Prügelei
wird verschwiegen.

Sehr viele Anklagepunkte werden von
Direktion und Personal bestritten. Aussage steht
gegen Aussage, und es stellt sich die Frage der
Glaubwürdigkeit. Die Justizdirektion hat sich
die Sache leicht gemacht: Behauptungen der
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Aslàssen anl micli. là var nie so naiv,
20 erwarten, àass àis ^NASZriklsnen oàsr
irAsnàwelclis IVIitZIisäer einer Instan? àes

betrollsnsn Kantons àern lästigen Vor-
tretsr einer so sàweren Kritilc iirren
irerààsn Uank anssprsclrsn vviiràen.

Ks ist anà nieirt weiter erstannlià,
àass irn Koininissionàeriàt sine Keiiis
von Lsispislen ans unserem KnkIàAs-
material aïs nnxntrellsnà oàer nbsriris-
ì>en ds2ôiànst vsràsn. Ks Iranàelt sià
àa 2ur Uanptsaàe nrn Zustände nnà
Vorkommnisse, àie trente kaum rnsirr sin-
vanàlrsi lsstAsstellt weràsn können, weil
sis verlrältnisnrässiA weit Zurück-, ci. ir. in
àer ?,sii vor Uerkst 1935 iisZsn. Ua
steirt àann siren ZsiianxtnnK ASAsn lie-
IranzrtnnA, woirsi inrrnsririn 2U sa^en ist,
àass siclc nnser llanzrtAswäirrsniann anl
llaAsirncireintraANNASn stützen kann, wäir-
renci àie llntersnciinnAskonnnisioir anl
?,enZen anAswissen war, an àsrsn Cs-
àâeirtnisisistnnA ssirr lcoirs Vnloràerun-
Asn Aösteilt werden mussten.

tides' die ?uvei-Iä88igkeii lies'

Unikl-euedung

Die Ilauptxeugeit, auh àie 8Íeli àie
versciiieàeneii IIiitei'8uc1miigeii ge8tüt^t
Raden, waren àie àge8te11ten der ^.n-
8ta1t. lVlit der ^.uver1â88Ìgheit der à8-
8agen die8er Mengen 8ÎeRt 68 ader recRt
RedenRIicR au8. là hin aut0rÌ8Ìert, im
Felgenden àie Dar8tellnng eine8 lVditglie-
àe8 àer gre88rät1icRen IInter8ucRnng8-
hennnÌ88Ì0n ?u vereFFentlicRen, welche
üder àie8e Leite àer LacRe au88ererdent-
licR wichtige ^.uk8à1Û886 gidt. Der Ver-
la88er Ì8t Re^irh8lehrer. 8ein Verantwort-
1ichheit8geFüR1 àer .lugend gegennder
veran1a88te ihn, innerRald àer IvennnÌ8-
8Ì0N jede "Oendenx ^ur Le8chenigung
ReRänipFen. H.8 Ì8t ver8tänd1ich, da88 8ich
8ein (?ewÌ88en Rei déni HÌ8 Rente RrreicR-
ten noch niât ReruRigen Rann. Hier àie-
8er an8 intiin8ter XenntnÌ8 àer Dinge ver-
Fa88te LericRt:

Oewiss, àer ahscliliessende grossrätliche
Rericht àer àie Verhältnisse au! àer àstalt
^arhurg helriedigt niât. Oie ^wiespältigheit,

init àer man auF àer einen Leite eine Vienne
Gehler nnà Vlängel xugiht, ant àer andern Leite
aher von einem grossen Unrecht spricht, das
man mit àeren àldechung àein Ranton Vargau
xugelügt hahe, Ferner das oFFensiclitliche
Restrehen, eine Vnstaltsleitung xu decden nnà 7in

halten, àie àoeh wohl ihrer àt^ahe nielit Ke-
vlaehsen ist, iniissen àiejeniAen hetreinàen nnà
enttäuschen, àie eine in jeàer Hinsicht làare
nnà sanhere OosunA erwartet hatten. Vergleicht
inan aher àiesen Rericht init àen heiàen ihni
vorausgegangenen otti^iellen Rerichten, àein Re-
richt àer ànsààirehtion ant àie Interpella-
tionen irn (Grossen Rat vorn 16. àuni 1936
nnà àein Rericht àes Regierungsrates vorn
12. Rehrnar 1937, so lässt sich àoch ein nnver-
hennharer Fortschritt Feststellen, ein Rort-
schritt in Richtung àer Ohjektivität nnà Wahr-
heit. Vlan innss àer grossrätlichen Ontersn-
chnngshonnnission Zugestehen, àass sie sich
sichtlich hlühe gegehen hat, àie Verhältnisse
ohjehtiver 2N heurteilen, als àas in àen voraus-
gegangenen Untersuchungen àer Rail gewesen
war. Ihre l'ätiglceit war aher in inehr als einer
Hinsicht schwer gelianàicapt. (Rs Folgt eine
Retrachtun g üh er àie Ltellungnalune àer poli-
tischen Rarteien ini ^Varhurger Handel. Oann
Fährt àer Rericht Fort:)

laicht einig war inan in àer Reurteilung
àer Aussagen, welche àas ^Vnstaltspersonal in
àen verschiedenen Untersuchungen geinacht
hatte. Oa auF ihnen die wichtigsten Lcliluss-
Folgerungen sowohl des regierungsrätlichen als
auch des grossrätlichen Rericlites auFgehaut
sind, dürFen sie in erster Oinie unsere .^.uFinerh-
sainheit in Anspruch nehinen.

Oen Untersuchungen lag eine urnFang-
reiche ^.nhlageschriFt Oehrer Oippuners '/u-
gründe. Oirehtion und Rersonal wurden üder die
darin geschilderten T-ustände und die wichtigsten
VorFälle einvernornnien. VorFälle, die leicht hät-
ten nachgeprüFt werden honnen, wie Heispiels-
weise die « Ileinàenparaàe », werden ohne we-
sentliche Hinwendungen xugegehen. ändere,
deren nachträgliche Untersuchung schwieriger
gewesen wäre, werden harmlos ausgedeutet oder
entstellt. OaFür ein hesonders hrasses Reispiel:
hin Zögling wird im « ^.pFelheller » oFFi^iell mit
dem Oummilmüttel verprügelt, reisst dahei aus,
verlnrgt sich auF dem àeal der àstalt, wird
auFgestohert und hehommi, da er sich heim hin-
Fangen hräFtig wehrt, Lcliläge, unter andern
auch von hippuner, der hei der hestnahme he-
liilFlicli ist. In den Aussagen des Rersonals redn-
^iert sich der gan?e Vorlall darauF, dass Oippu-
ner einen Zögling « geprügelt » liahe. Oer gan^e
Hergang einschliesslich die oFFi^ielle Rrügelei
wird verschwiegen.

Lelir viele ^.nlilagepunhte werden von Oi-
relation und Rersonal hestritten. Aussage steht
gegen Aussage, und es stellt sich die hrage der
Olauhwürdigheit. Oie Iusti?direhtion hat sich
die Lache leicht gemacht: Rehauptungen der
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Anklageschrift, die von den Angeschuldigten
bestritten werden, sind unwahr. Andere, von
denen die Beteiligten eine mildere Version
gehen, sind übertrieben und aufgebauscht. Nur die
wenigen nicht bestrittenen Vorfälle haben sich
tatsächlich ereignet. Auf diese Weise kam jene
merkwürdige Statistik zustande, die seitens der
Justizdirektion in der Ratssitzung vom 15. Juni
1936 als Ergebnis der offiziellen Untersuchung
bekanntgegeben wurde. Für diese einseitige
Beurteilung der Zeugenaussagen kann nur ein
Argument ins Feld geführt werden, nämlich die
Übereinstimmung der Aussagen der verschiedenen

an den Vorfällen Beteiligten (mit Ausnahme
Lippuners). Aber ist dieses Argument stichhaltig?

Nach den Angriffen in der Öffentlichkeit
war das Personal der Anstalt nicht untätig
geblieben. Der Direktor schreibt darüber in einem
Bericht an die Justizdirektion, datiert vom
15. August 1936, folgendes: «Im Interesse der
Sache sind diese Artikel (gemeint sind die
Artikel im „Schweizer-Spiegel"' und in der „Nation")
in mehreren Konferenzen mit den Angestellten
durchgegangen worden. Dass Lehrer Lippuner
zu diesen Konferenzen nicht eingeladen wurde,
liegt auf der Hand. » Stellt man nun noch die
Tatsache in Rechnung, dass das Personal schon
vorher mit Lippuner verfeindet gewesen war
und dass einflussreiche Angestellte in die
Prügelaffären verwickelt waren, so wird man sich
kaum mehr darüber wundern, dass nach einer
derartigen « Vorbereitung » in den nachfolgenden

Einvernahmen die Aussagen so vollkommen
übereinstimmten.

Wir haben aber noch andere Gründe, an
der Zuverlässigkeit der Aussagen des Personals
zu zweifeln. Im Jahre 1934 herrschte unter
einem Teil der Angestellten eine heftige
Erbitterung gegen die Anstaltsleitung. Man veranlasste

eine Intervention der Organe des Verbandes

öffentlicher Dienste, bei dem das Personal
organisiert war. Aus den schriftlich festgelegten
Beschwerden, deren Inhalt dem Berichterstatter
bekannt wurde, geht hervor, dass sich die Klagen

des Personals gegen die Anstaltsleitung in
wesentlichen Punkten mit den Anklagen Lippuners

decken, dass sie aber im Widerspruch
stehen mit den Aussagen, welche dieselben Personen

bei den spätem Einvernahmen gemacht
haben.

Auf diese für die Beurteilung der Personalaussagen

sehr wichtige Tatsache aufmerksam
gemacht, setzte die grossrätliche Untersuchungskommission

alle Hebel in Bewegung, um diese
Eingaben herauszubekommen. Allein, das Personal

verweigerte die Herausgabe beharrlich. Es
ist ihm aus diesem Grunde im Grossen Rat
vorgeworfen worden, es habe in der Untersuchung

entstellend zugunsten der Anstaltsdirektion,
also nicht der Wahrheit entsprechend,

ausgesagt.

Aber nicht diese Tatsache an sich ist

wichtig, sondern der Umstand, dass mit dem
Nachweis der UnglaubWürdigkeit der wichtigsten
Zeugenaussagen die hauptsächlichsten
Schlussfolgerungen der beiden Untersuchungsberichte
hinfällig werden.

Man hat in der abschliessenden
Ratsdebatte diese Tatsachen nicht bestritten. Man
hat das getan, was sich in einem solchen Falle
mit unbequemen Wahrheiten einzig tun lässt,
man hat sie ignoriert. Wir überlassen es dem
unbefangen urteilenden Leser, sie zu werten
und aus der gewonnenen Erkenntnis heraus die
Ergebnisse der Untersuchung zu beurteilen.

Dr. R. Eichenberger.

Die Abwehrmethoden

Bevor wir zu den Ergebnissen der
Untersuchung weiter Stellung nehmen, möchten

wir einige Erfahrungen aus diesem
wahrlich nicht leichten « Kampf um
Aarburg » zur Sprache bringen.

Natürlich haben sich die Angegriffenen

mit einem Stab von Verbündeten
auf unsern Vorstoss hin prompt zur Wehr
gesetzt, hauptsächlich mit einer langen
Reihe von Verteidigungsartikeln in der
Presse. Die Methoden, die dabei zur
Anwendung kamen, sind für solche Abwehrkämpfe

wohl allgemein charakteristisch.
Es handelt sich dabei hauptsächlich um
voreiliges Dementieren, um Bagatellisierung,

um Ablenkung auf Nebensachen,
um Ignorieren der peinlichsten Anklagepunkte,

um Ablenkung vom Sachlichen
aufs Persönliche und um den Versuch,
den Angreifer zu isolieren. Betrachten
wir einige dieser Abwehrmethoden etwas
näher :

Ignorieren peinlicher Anklagepunkte :
Gerade der Justizdirektor hat sich die
Sache in dieser Hinsicht leicht gemacht.
Er hält sich in seinem Bericht über die
erzieherischen Mängel, wie er selbst
schreibt, «an die im Artikel des

„Schweizer-Spiegels" enthaltenen Hauptpunkte».
Das in den Händen der Behörden
liegende Anklagematerial enthielt aber weit
mehr Anklagen als unsere Veröffentlichung.

So haben wir z. B. auf Darstellungen

der sexuellen Not, welcher die
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àklagesebrilt, die von deu àgesebuldigteu
bestritteu werden, siud uuwabr. àdere, von
denen die Beteiligten eine mildere Version ge-
lien, sind übertrieben nnd aulgebausebt. I^ur die
wenigen niât bestrittenen Vorlälle baben sieb
tatsäeblieb ereignet. ^.ul diese Weise kam jene
merkwürdige Ltatistik dustande, die seitens der
lustiddirektion in der Butssitdung vom 16. luni
1966 als Drgebnis der ollidiellen Dntersuebung
bekanntgegeben wurde. Bür diese einseitige Le-
urteilung der Zeugenaussagen kann nur ein ^.r-
guinent ins beld gelübrt werden, nämlieb die
Dbereinstimmung der Aussagen der verscbisde-
nen an denVorlällen Beteiligten (mit àsnabme
Dixxuners). ^ber ist dieses àgument stiebbaltig?

I^acb den àgrillen in der Ollentliebkeit
war das Personal der Anstalt niebt untätig ge-
blieben. Der Direktor sebreibt darüber in einein
Beriebt an die lustiddirektion, datiert vorn
16. August 1966, lolgendes: « Iin Interesse der
Laebe sind diese Artikel (geineint sind die ^r-
tikel iin „Lebweider-Lpiegel'^ und in der „Nation")
in inelireren Monierenden init den Angestellten
dureligegangen worden. Dass Debrer Dippuner
du diesen Monierenden nielit eingeladen wurde,
liegt aui der Hand. » Ltellt man nun noeli die
^Batsaebe in B.eebnung, dass das Bersonal selion
vorlier mit Dixxuner verieindet gewesen war
und dass einilussreielie Angestellte in die Brü-
gelaiiären verwickelt waren, so wird inan sieli
kaum melir darüber wundern, dass naeli einer
derartigen « Vorbereitung » in den naeliiolgen-
den Binvernabmen die Aussagen so vollkommen
übereinstimmten.

Wir baben aber noeli andere (Gründe, an
der Zuverlässigkeit der Aussagen des Personals
du dweiieln. Im labre 1964 berrsebte unter
einem l'eil der Angestellten eine beitige Drbit-
terung gegen die ^nstaltsleitung. Vlan veran-
lasste eine Intervention der Organe des Verban-
des oiientlicber Dienste, bei dem das Bersonal
organisiert war. às den sebriitlicb lestgelegten
Bescbwerden, deren Inbslt dem Beriebterstatter
bekannt wurde, gebt bervor, dass sieb die bla-
gen des Personals gegen die àstaltsleitung in
wesentlieben Bunkten mit den àklagen Inxxu-
ners decken, dass sie aber im Widersprueb ste-
ben mit den Aussagen, welebe dieselben Berso-
nen bei den spätern Binvernabmen gemaebt
baben.

ài diese iür die Beurteilung der Bersonal-
aussagen sebr wiebtige l^atsacbe auimerksam
gemaebt, setdte die grossrätliebe Dntersucbungs-
Kommission alle Uebel in Bewegung, um diese
Bingaben berausdubekommen. Allein, das Berso-
nal verweigerte die Herausgabe bebarrlieb. Ds
ist ibm aus diesem Orunde im Orossen Hat
vorgeworien worden, es babe in der Ilntersu-
ebung entstellend dugunsten der àstaltsdirek-
tion, also niebt der Wabrbeit entspreebend, aus-
gesagt.

^ber niebt diese l'atsacbe an sieb ist

wicbtig, sondern der Umstand, dass mit dem
I^aebweis der IlnglaubWürdigkeit der wiebtigsten
Zeugenaussagen die bau^tsäeblicbsten Lebluss-
iolgerungen der beiden Ilntersuebungsberiebte
biniällig werden.

lVlan bat in der absebliessenden B.ats-
debatte diese l'atsaeben niebt bestritten. lVlan
bat das getan, was sieb in einem soleben b'alle
mit unbequemen Wabrbeiten eindig tun lässt,
man bat sie ignoriert. Wir überlassen es dem
unbeiangen urteilenden Deser, sie du werten
und aus der gewonnenen Erkenntnis beraus die
Ergebnisse der Ilntersuebung du beurteilen.

Dr. H.

vie Abwkkl-metkvljkn

Bevor wir ?u den Orgshnisssn der Onter^
suchung weiter Stellung nehmen, much-
ten wir einige Orluhrungsn nus diesem
wahrlich nicht leichten « Ivsmpi um
Vnrhurg » xur 8prnchs Bringen.

Natürlich hnhsn sich die Vngegrih
iensn mit einem 8tnh von Vsrhündetsn
nui unsern Vorstoss Bin prompt xur Wehr
gesetzt, hauptsächlich mit einer Innren
B.sihs von Vertsidigungsartikeln in der
Bresse. Oie h-Iethoden, die dahei ?ur Vn-
wsndung kamen, sind iür solche Vlzwehr-
kample wohl allgemein charakteristisch.
Os handelt sich dahei hauptsächlich um
voreiliges Osmsntisren, um Lagatellisie-
rung, um Vhlsnkung nui hlehensachsn,
um Ignorieren der peinlichsten Vnklags-
punkte, um Vdlsnkung vom Sachlichen
nuis Bsrsönlichs und um den Versuch,
den Vngrsiisr ?u isolieren. Betrachten
wir einige dieser Vhwshrmsthoden etwas
näher:

Oerade der lusthdirektor hat sich die
Sache in dieser Hinsicht leicht gsmncht.
Or hält sich in seinem Bericht ülier die
erzieherischen Vlnngsl, wie er seldsi
schreiht, «nn die im Vrtiksl des ,,8chwsi-
?sr'8pisgsls" enthaltenen Onuptpunkts».
Ons in den Onndsn der Behörden lie^
gsnds Vnklngsmnterinl enthielt nher weit
mehr Unklugen nls unsers Veroiisnt-
lichung. 8o hnhen wir x. L. nui Onrstsh
hingen der sexuellen hlot, welcher die
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Zöglinge hilflos ausgesetzt sind, verzichtet,

um den Lesern diese peinlichen Dinge
zu ersparen. Nun haben sich auch die

Untersuchungsorgane die Berichterstattung

über diese Seite der erzieherischen
Problematik erspart!

Ähnlich ging es aber auch mit
Anklagen, die in unserem Angriff enthalten
waren. Ein Beispiel: Wir wiesen darauf
hin, dass der Anstaltsdirektor das

Justizdepartement durch falsche Rapporte über
seine brutale Strafpraxis hinwegtäuschte.
Auf diese falschen Rapporte geht weder

der Bericht des Justizdirektors noch
derjenige der Untersuchungskommission
auch nur mit einem Worte ein! Mit solch
liebevoller Schonung wurde dieser
Hauptangeklagte behandelt! Kann man das
anders verstehen als eben durch die
Annahme, dass man den Anstaltsleiter auf
alle Fälle halten wollte?

Der ganze grosse Druck der
Öffentlichkeit hat hier nicht einmal ausgereicht,
um eine befriedigend objektive
Untersuchung zu erzwingen. Und dabei
behauptet die Justizdirektion bis heute,
eine einwandfreie Untersuchung der
Aarburger Verhältnisse wäre auch ohne die
Mobilisierung des öffentlichen Interesses

vorgenommen worden, nämlich durch
einige Mitglieder der (wie wir sahen,
ihre Pflicht versäumenden)
Aufsichtskommission, die dazu bereits 1935 Auftrag

bekommen habe.

Ablenkung vom Sachlichen aufs
Persönliche :

Von diesem Kampfmittel wurde
ausserordentlich ausgiebig Gebrauch gemacht,
Da wurde vor allem ungezählte Male
behauptet, der Angreifer sei als Ausser-
kantonaler zur Kritik an einer aargauischen

Anstalt nicht legitimiert. Nun, die
Schweiz stellt doch glücklicherweise eine
Einheit des kulturellen Lebens und der
kulturellen Verantwortlichkeit dar. Da
könnte doch bei solchen Ubelständen nur
eine Kainsnatur angesichts der Kantonsgrenze

fragen « soll ich meines Bruders
Hüter sein? » — Dann aber soll gegenüber

jenem Vorwurfe unbefugter Ein¬

mischung nachdrücklich festgestellt werden,

dass seit etwa 10 Jahren
durchschnittlich mehr als die Hälfte der
Zöglinge Nicht-Aargauer sind, im Jahre
1934 stammten sogar zwei Drittel aus
anderen Kantonen! Damit sollte doch
nun endgültig erwiesen sein, dass diese
Anstalt höchstens verwaltungstechnisch,
nicht aber erzieherisch eine rein aargauische

Angelegenheit ist.

Zur Ablenkung ins Persönliche ist
auch der oft wiederholte Versuch zu
rechnen, mich zu isolieren durch eine
Darstellung, als ob ich mit meiner Kritik
allein auf weiter Flur stände. So wurde
in vielen Artikeln und Reden tendenziös
verschwiegen, dass die ganze Bewegung
gar nicht von mir persönlich, sondern
von einer Gruppe von 36 Lehrern
ausging. — Immer wieder wurde von Gegnern

der Versuch gemacht, mit der
unbequemen Anklage dadurch fertig zu
werden, dass man die Dinge so darstellte,
als ob da lediglich die ganz vereinzelte
Kritik eines idealistischen Phantasten,
eines sentimentalen Träumers oder eines
ehrgeizigen Wichtigtuers vorliege. Ich
weiss, dass solche Isolierungsversuche da
und dort Erfolg gehabt haben. Die Wahrheit

ist aber, dass die Anstalt Aarburg
schon sehr sehr vielen Menschen zum
Ärgernis geworden ist. Aus unserer Aktenmappe

wollen wir hier zu diesem Thema
nur ein einziges Dokument veröffentlichen.

Es handelt sich um eine spontane
mündliche Mitteilung, die dann auf meinen

Wunsch hin schriftlich fixiert wurde.
Es wird wohl schwer fallen, die Verfasser
ebenfalls als sentimentale Nörgler oder
als weltfremde Schwärmer zu bezeichnen :

«Sehr geehrter Herr Doktor!

Am 8. Mai 1954 machten die Präsidentenkonferenz

der städtischen Schulbehörden und die
Dienstchefs des Schulamtes der Stadt Zürich
der Erziehungsanstalt Aarburg einen Besuch,
weil dort auch Jugendliche aus unserer Stadt
untergebracht waren. Auf Ihren Wunsch geben
wir Ihnen gerne unsere Beobachtungen bekannt,
die wir bei der Besichtigung erhalten haben.
Der Besuch hinterliess bei allen Teilnehmern
einen sehr bemühenden Eindruck, sowohl in
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^ögliugs hilflos ausgesetzt siud, vermied.'

tst, um dsu Leseru disse peinlichen Dinge
zu ersparen. Huu haben sich auch dis
Dntsrsuclrungsorgane dis Bsrichtsrstat-
tung über disse Leite der erzieherischen
Problematik erspart!

Ähnlich ging S8 aber auch mit Än-
klagen, die in unserem Ängriff enthalten
waren. Lin Beispiel: Wir wissen darauf
hin, dass der Änstallsdirektor das lustiz-
département durch falsche Lapports über
8sins brutals Ltrafpraxis Hinwögläusclrts.
Äuf dis8s falschen Lapporte gebt ws-
der der Bericht de8 lustizdirsktors noch
derjenige der Dntersuclrungskommission
auch nur mit einem Worte sin! hüt golch
liebevoller Lclronung wurde dis8er Haupt-
angeklagte behandelt! Kann man da8

andsr8 ver8teben al8 eben durch die Än-
nähme, da88 man den Änstaltsleiter auf
alle Lälls halten wollte?

Der ganze grosse Druck der Dffsnt-
liclrkeit bat hier nicht einmal ausgereicht,
um eins befriedigend objective hinter-
suchung zu erzwingen. lind dabei bs-
hauptet die lustizdirsktion bis beute,
sine einwandfreie Llntersuclrung der War-
burner Verhältnis8s wäre auch ohne die
HIobilisierung des öffentlichen lntsresses

vorgenommen worden, nämlich durch
einige blitglisder der (wie wir sahen,
ihre Pflicht versäumenden) Äulsicbts-
Kommission, die dazu bereits 1936 Äuf-
trag bekommen habe.

,6'«c/,htc/tcn ««//«

Von diesem Kampfmittel wurde ausser-
ordentlich ausgiebig (lebrauch gemacht
Da wurde vor allem ungezählte h-lals
behauptet, der Ängreiler sei als Äusser-
kantonaler zur Kritik an einer aargaui-
sehen Änstalt nicht legitimiert, hlun, die
Lcbweiz stellt doch glücklicherweise sine
Linbeit des kulturellen Lebens und der
kulturellen Verantwortlichkeit dar. Da
könnte doch bei solchen Übslständsn nur
eins Kainsnatur angesichts der Ivantons-

grenze fragen « soll ich meines Bruders
Llütsr sein? » — Dann aber soll gegen-
über jenem Vorwurfs unbefugter Lin-

miscbung nachdrücklich festgestellt wer-
den, dass seit etwa 19 fahren durch-
schnittlich mehr als die Hälfte der
Zöglings Hücbt-Äargausr sind, im .labre
1934 stammten sogar zwei Drittel aus
anderen Kantonen! Damit sollte doch
nun endgültig erwiesen sein, dass diese
Änstalt höchstens vsrwaltungstsclmisch,
nicht aber erzieherisch eins rein aargaui-
sehe Ängelegenbeit ist.

^ur Äblsnkung ins persönliche ist
auch der oft wiederholte Versuch zu
rechnen, mich zu isolieren durch eins
Darstellung, als ob ich mit meiner Kritik
allein auf weiter Llur stände. Lo wurde
in vielen Ärtiksln und Lsclen tendenziös
verschwiegen, dass die ganze Bewegung
gar nicht von mir persönlich, sondern
von einer Druppe von 36 Lehrern aus-
ging. — Immer wieder wurde von Deg-
nsrn der Versuch gemacht, mit der un-
bequemen Änklags dadurch fertig zu
werden, dass man die Dings so darstellte,
als ob da lediglich die ganz vereinzelte
Kritik eines idealistischen Phantasten,
eines sentimentalen Lräumers oder eines
ehrgeizigen Wichtigtuers vorliege. Ich
weiss, dass solche Isolisrungsversuche da
und dort Lrlolg gehabt haben. Die Wahr-
beit ist aber, dass die Änstalt Äarburg
schon sebr sehr vielen Älenschen zum
Ärgernis geworden ist. Äus unserer Äkten-
mapps wollen wir hier zu diesem Lbsma
nur sin einziges Dokument veröffsnt-
lichen. Ls bandelt sich um eins spontane
mündliche lVlittsilung, die dann auf nrei-
neu Wunsch bin schriftlich fixiert wurde.
Ls wird wohl schwer fallen, die Verfasser
ebenfalls als sentimentale I^örgler oder
als weltfremde Lcbwärmsr zu bezeichnen:

«Lehr geehrter Herr Doktor!

/Im 8. lvlal 1934 machten die Präsidenten-
konteren-/, der städtischen Lcbulbkhördsu nnd die
Dleustcbels des Lchulamtes der Ltadt Zürich
der Brziehnngsanstalt /tarburg einen Besuch,
weil dort auch lugeudllche ans unserer 8tadt
untergebracht waren, àl Ihren Wunsch geben
wir Ihnen gerne unsere Beobachtungen bekannt,
die wir bei der Besichtigung erhalten haben.
Der Besuch hinterliess bei allen ücd neinnern
einen sehr bemühenden Dindrnck, sowohl in
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bezug auf die Unterkunftsverhältnisse, wie auch
über den Geist, der in dieser Erziehungsanstalt
herrschte. Wir glauben nicht, dass in der Schweiz
noch eine ähnliche Institution besteht mit
derartigen Verhältnissen.

Im Anschluss an diese Besichtigung
besuchten wir noch die Strafanstalt Witzwil, die
unter der Direktion von Herrn Dr. Kellerhals
steht und die in jeder Beziehung einen viel
günstigeren Eindruck hinterliess. Die Schlafgelegenheiten

für die Insassen von Aarburg in schlechten,

kleinen Zellen sind für eine Erziehungsanstalt

für Jugendliche schon allein ein Unikum,
das an mittelalterliche Verhältnisse erinnert.
Diese Tatsache lässt es als begreiflich erscheinen,

wenn wir in den Werkstätten keinem frohen

Knabengesicht begegnen konnten. Überall
empfand man eine grosse Kälte und eine
Resigniertheit bei den jungen Leuten, die an ein
Zuchthaus erinnert, wo keine frohe Stimmung
aufkommen kann. Als moderne Erzieher wissen
wir, dass in einer solchen Atmosphäre keine
Heilerfolge, aber Groll und Trotzeinstellungen
entstehen.

Der Zögling kann hier keine Anteilnahme
an seiner Entgleisung empfinden, die ihm Mut
bringen würde, den Lebenskampf besser zu
meistern.

Der Leiter unserer Besichtigung, Herr
Lehrer Lippuner, mochte unsere Gefühle erraten
haben, als er zur Entschuldigung anführte, dass
in diesem alten Sehloss mit seinen dicken Mauern
Verbesserungen nicht leicht möglich seien, wenn
man das Äussere der Gebäulichkeiten erhalten
wolle und müsse.

Nach unserer Meinung eignet sich eine
solche Burganlage sehr schlecht für eine
Erziehungsanstalt für junge Leute.

Der Direktor und die Lehrer sollten eine
heilpädagogische Ausbildung besitzen oder zum
mindesten das Buch von Prof. Dr. Hanselmann
über „Heilpädagogik" durchgesprochen haben.
Ein Expertengutachten von Anstaltsleitern, das
die Aufsichtskommission von Aarburg einholen
sollte, würde unsere Auffassung decken und die
nötigen Wegleitungen geben für eine Sanierung
dieser Verhältnisse.

Man sollte glauben, die von Ihnen
ausgelöste Kritik müsste den Aufsichtsbehörden
dieser Erziehungsanstalt eine willkommene
Begründung bieten, die doch wohl selbst erkannten

Unzulänglichkeiten auszumerzen.

Die Präsidentenkonferenz der Schul¬
behörden der Stadt Zürich:

J. Briner, Schulvorstand.
Dr. Lee
Dr. Achermann
E. Vogel
Schönenberger
Dr. P. Marx. »

An der Ablenkung vom Sachlichen

ins Persönliche haben sich leider auch
Behördemitglieder und nicht zuletzt auch
der Herr Justizdirektor beteiligt. Ein
Beispiel: Statt sich in aller Gründlichkeit
mit meinen Argumenten zu befassen,
beschäftigte er sich angelegentlich mit meiner

Person. In diesem Bemühen hat er
z. B. bei der Direktion des Gymnasiums
Zürich Erkundigungen eingezogen, ob es

mir seinerzeit als Gymnasiast gelungen
sei, diese Schule restlos zu absolvieren.
Zu seiner grossen Genugtuung hat er
dann die Auskunft bekommen, dass dies
nicht der Fall gewesen ist. Er hat dann
nicht versäumt, diese gewichtige
Tatsache gebührend zur Geltung zu bringen.
Offenbar im Interesse der « Wahrheit
über Aarburg »

Wie die Regierung einen tüchtigen,
unbescholtenen Lehrer behandelt

Ich könnte in diesem Zusammenhang

manches weitere erzählen: von
gröbsten Anpöbeleien und Verleumdungen

in der Presse und im Grossen Rat,
von anonymen Briefen usw. Unter
solcher Ablenkung ins Persönliche hatte
aber viel mehr noch Herr Lippuner zu
leiden, jener Anstaltslehrer, der gegen
die Mißstände auf Aarburg seit vielen
Jahren gekämpft hat und den sein
Erziehergewissen schliesslich — nachdem
sich andere Mittel als untauglich erwiesen

hatten — dazu veranlasste, sein
Anklagematerial für eine Veröffentlichung
im « Schweizer-Spiegel » zur Verfügung
zu stellen. Die Gegner bogen beflissentlich

den unbequemen « Fall Aarburg »
in einen « Fall Lippuner » um und
beschäftigten sich mit diesem Lehrer in
zahlreichen Artikeln und langen
Grossratsreden. Immer wieder wurde versucht,
die ganze Angelegenheit als Ausfluss
eines Racheaktes dieses Lehrers gegenüber

dem Anstaltsdirektor, mit dem er
schlecht auskam, abzutun. Was dieser
Mahn dabei an Beschimpfungen und
niederträchtigen Verleumdungen erdulden
musste, das ist ein besonders düsteres
Kapitel im Aarburger Handel. Diese

13

de^uA auk die Dnterkunktsverllältnisse, wie auoll
üder den Deist, der iu dieser Dr^ieüunAsanstalt
derrselite. Wir Alanden niedt, dass iu der Ledwei?
noed eiue ädnliede Institution destelit niit der-
artiAen Verdältnissen.

Iiu àsedluss au diese DesiedtiAUNA lie-
suedten wir noed die Ltrakanstalt Wit?.wil, die
unter der Direktion von Derrn Dr. Kellerdals
stekt uud die iu jeder DexiedunA eiueu viel AÜn-
stiAeren Dindruek dinterliess. Die LedlakAeleAen-
lreiteu kür die lusasseu vou K^ardurA iu sedleed-
ten, ldeiueu Wellen siud kür eine Dr^iedunAS-
austalt kür duAendliede sedon allein ein Dnikuni,
das au rnittelalterliede Verdältnisse erinnert.
Diese Datsaede lässt es als deAreiklieli ersedei-
neu, wenn wir iu den Werkstätten keiueru kro-
lieu KnadenAesiedt deAeAnen konnten. Dderall
eni^kand inan eine grosse Kälte und eine DesiA-
niertdeit dei den jungen Deuten, die an ein
Auedtdaus erinnert, wo keine krode ZtinirnunA
aukkonnnen kann. Vls lnoderne Dr^ieder wissen
wir, dass in einer soleden ^tniospdäre keine
IleilerkolAe, ader Droll und DrotxeinstellunAen
entstellen.

Der ?.ÖAlinA kann Ilier keine ^nteilnsdine
an seiner DntAleisunA einpkinden, die illin Klut
drinAen würde, den Dedenskanipk desser ?u
ineistern.

Der Deiter unserer DesiedtiAUNA, Derr
Dedrer Dippuner, nioellte unsere Deküdle erraten
daden, als er?ur DntseduldiAunA anküdrte, dass
in diesern alten Ledloss niit seinen dieken Klauern
VerdesserunAen niellt leiedt niÖAlied seien, wenn
inan das äussere der Dedäuliedkeiten erkalten
wolle und nlüsse.

l>laed unserer KleinunA eignet sieli eine
solelie DurAanlaAe sedr sellleellt kür eine Dr^ie-
dunAsanstalt kür junAe Deute.

Der Direktor und die Dedrer sollten eine
deilpädaAOAisede àsdildunA desitxen oder xunl
inindesten das Duell von Drok. Dr. Danselniann
üder „Deil^ädaAOAik^ duredAes^roeden daden.
Din DxxertenAutaedten von Anstaltsleitern, das
die ^uksiedtskonnnission von K^ardurA einluden
sollte, würde unsere K.ukkassunA deeken und die
nötigen WeAleitunAen Aeden kür eine LanierunA
dieser Verhältnisse.

Klan sollte Alanden, die von Urnen aus-
Aelöste Kritik inüsste den K.uksiedtsdedörden
dieser Dr^iedunAsanstalt eine lvillkoininene De-
AründunA liieten, die doell wollt seldst erkann-
ten lIn?ulänAliedkeiten aus2unier?en.

Die Dräsidentenkonkeren? der Ledul-
dedörden der Ltadt Aüried:

/. 8edulvorstand.
Dr. Des
Dr. ^âer/nann-
D. DoAs/

Dr. D. Mar27. »

lkn der ^.lilenkung vom Lscliliclisn

ins Dsrsönliclis lisken sieli leider sueli
Leliördemitglisdsr und niclit ^nlet?t sueli
der Dlerr Insti^dirsktor ksteiligt. Din Den
s^>is1: Ltstt sielr in slier dründlielikeit
mit msiilsn Vrgumsntsn ?n kelsssen, de-

sclisltigts er sicli sngslegentlicli mir mei^
iier Derson. In diesem Lemülien list er
?> lZ. ì>ei der Direktion des d^mnssinms
Düricli Drknndigungen eingebogen, oil es

mir seinerzeit sis d^mnssisst gelungen
sei, diese Lcliule restlos bu slisolvisrsn.
Du seiner grossen Denugtuung list sr
clsnn die ikuskunlt kekommen, clsss dies
nieilt clsr Dsll gewesen ist. Dr ilst clsnn
niclrt verssumt, àisse ASlviclltiAe l'st-
ssclls Aölziillrencl ^nr OsltnnA ?n lzrin^en.
Dllenllsr im Interesse cler « lVslirlleit
nlisr VsrlznrZ »

Wie à lîegiei-ung einen tüektigen, un-
deeekoltenen tetii-ei' beksnlielt

Icll könnte in àissem Dussmmen-
IlsnA msnellss weitere sr^slllsn: von
Aröksten ^Knpölzsleien nnà Vsrlsnmclnn'
Asn in àer Dresse nnà im (Irossen list,
von snon^msn Lrielsn nsw. Unter sol-
eller ^.lzlsnkunA ins Dsrsönliclis listts
sksr viel mellr noclr llerr Dippnner ^n
leiàen, jener ^Knstsltslellrer, àer KsZen
àie lklillstsnàe sul ilsrlznr^ seit vielen
Isllren Asksm^It list nnà àen sein Dr^
?.isllsr^swisssn scliliesslieli — nseliclem
sieli snàsre lilittsl als untsnAlieli erwie-
sen Ilstten — cls?u versnlssste, sein lkn^
klsAsmsterisl Itir eins VsröllentlicliunA
im « Leliweizer-ZpisAel » ?ur VerlnAnnA
7.n stellen. Die deiner lzo^sn lzsllissent-
licli àen nnlzsc^nsmsn « Dsll /KsrlzurK »
in einen « Dsll Dippnner » nm nnà l>e-

selisItiAten sieli mit àiessm Delirsr in
^slilreiclisn Artikeln nnà lsn^en dross^
rstsrsàen. Immer wisàer wurde versnclit,
die Asn^s lKn^sleAsnIiöit sis àisllnss
eines Dsclissktss dieses Dslirers Ae?sn-
iillsr dem ^Knstsltsdirektor, mit dem er
sclilsclit snsksm, sliTutnn. I-Vss dieser
Vlsnn dslisi sn LsseliimpInnAsn und nie-
dertrscliti^en Verleumdungen erdulden
musste, dss ist ein kesonders düsteres
Dspitsl im iksrkurger Nsndöl. Diese
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Hetze bereitete denn auch den Boden

vor, auf dem es der Regierung möglich
wurde, dem unbequemen Manne seine
Stelle zu entziehen.

Herr Prof. Dr. Paul Boesch, der
Zentralpräsident des Schweizerischen
Lehrervereins, hat sich in einem sehr
lesenswerten Aufsatz in der « Schweizerischen
Lehrerzeitung» vom 10. Dezember 1957
mit der Aarburger Sache kritisch befasst
und dabei den « Fall Lippuner » besonders

ausführlich zur Darstellung
gebracht. Wir entnehmen diesem Aufsatz
die folgenden Stellen :

«Die andere Seite ist der „Fall Lippuner",
die Rolle, die dieser Anstaltslehrer von
anerkannter Tüchtigkeit gespielt hat, und die
Behandlung, die er von Seiten der Wahlbehörde,
d. h. der aargauischen Regierung, erfahren
musste

Der Hauptvorwurf, den die Regierung
dem Lehrer Lippuner machte und der gewiss
nicht leicht zu nehmen ist, war der, dass er
sein Beschwerdematerial gegen die Anstaltsleitung

der Zeitschrift „Schweizer-Spiegel" in einem
Zeitpunkt zur Verfügung stellte, in dem er
bereits über seine Angaben einvernommen worden

war, in einem Zeitpunkt also, wo die
amtliche Untersuchung bereits im Gange war. Wenn
man aber weiss, dass Lippuner zu wiederholten
Malen auf ordnungsgemässem Wege auf
bestehende Ubelstände aufmerksam gemacht hatte,
ohne dass Abhilfe erfolgte, kann man begreifen,
dass er der Einladung eines Verlags, sein Material

zur Prüfung für eine eventuelle Publikation
zur Verfügung zu stellen, im Interesse der Sache

Folge leistete. Dies musste ihm als der einzige
Ausweg erscheinen, um die Aufmerksamkeit der
Bevölkerung auf unhaltbare Zustände in der
Anstalt zu lenken. Dazu kommt, dass Lippuner
nicht wusste, in welcher Weise sein Anklagematerial

in der Zeitschrift verwendet wurde.
Herr Dr. Schohaus hat diesen Tatbestand in
einem Schreiben an die Justizdirektion des Kantons

Aargau zugegeben und die volle
Verantwortung für seine Veröffentlichung übernommen.

Und nun das Dritte und Wichtigste: die
Untersuchung hat ergehen, dass die Anschuldigungen

im wesentlichen richtig waren und dass
in der Tat die Zwangserziehungsanslalt Aarhurg
fast in allen Teilen reformbedürftig ist. Ist es
da nicht eine Ironie oder eine Tragik, dass
gerade der Mann, der jahrelang für diese Reform
eintrat und sie schliesslich auf einem Wege, für
den er nicht verantwortlich ist, erreichte, s'eine
Stelle verliert? Wir wollen nicht so weit gehen,
dass wir für unsern von der Regierung gemass-
regelten Kollegen besondere Ehren und
Verdienstlorbeeren verlangen. Aber wir können uns

des Eindrucks nicht erwehren, dass ein tüchtiger
Lehrer auf ungerechte Weise um seine Stelle
gekommen ist.

(Es folgt die Feststellung, dass Lehrer
Lippuner vom 15. Juni 1936 an im Amte eingestellt

wurde, vorläufig unter Weitergenuss der
Besoldung, und dass man ihm dann trotz
Intervention des Zentralvorstandes des S. L. V. im
August 1937 seine Stelle durch Nichtwiederwahl
entzog. Ein vom Zentral vorstand unterstütztes
Wiedererwägungsgesuch an den Regierungsrat
blieb wirkungslos. Prof. Boesch schliesst seinen
Artikel mit folgenden Feststellungen:)

« Die bedauerliche Tatsache bleibt bestehen,

dass offenbar die Regierung von Anfang
an die Absicht hatte, den Anstaltsleiter zu
halten und den Untergebenen fallen zu lassen.

Herr Lippuner darf immerhin zu seinem
Trost mit Befriedigung feststellen, dass er in
dem Kommissionsbericht sehr viel besser beurteilt

wird als in dem regierungsrätlichen
Bericht vom Februar 1937, wo wir den betreffenden

Abschnitt in Nr. 11 im vollen Wortlaut
wiedergaben. Es heisst jetzt: „Herr Lippuner
hat in der Anstalt seit seiner Anstellung den
ihm übertragenen Unterricht, es handelt sich
zur Hauptsache um technische Fächer, gut und
zur Befriedigung geführt. Die Inspektionsberichte

über Schulführung sprechen sich günstig
aus. Wenn die Zöglinge an den Lehrlingsprüfungen,

wie sich dies verschiedentlich feststellen
lässt, gut abschnitten, so besitzt auch Herr
Lippuner daran seine Verdienste. Er hat auch
Lehrbücher für den gewerblichen Unterricht
ausgearbeitet, die als gut und zweckmässig guten
Zuspruch finden." Der Bericht weist dann
allerdings auch darauf hin, dass Herr Lippuner
neben seinen nachweisbar guten Eigenschaften
als Gewerbelehrer auch gewisse persönliche
Fehler oder Mängel (z. B. Schwerhörigkeit und
damit verbundenes Misstrauen) aufweise. „Dabei
wurde aber immer wieder festgestellt, dass Herr
Lippuner einen guten Unterricht erteile und
dass die Schüler gerne zu ihm in die Schule
gehen." Die Kommission stellte ferner fest, dass
Herr Lippuner durch sein Vorgehen dem Grossen

Rat Gelegenheit gab, eine gründliche
Untersuchung durchzuführen und bestehende Mängel
zu beheben.

Der Dank der Regierung für geleistete
Dienste ist die Entlassung. Wir hoffen, dass es

gelingt, dem anerkannt tüchtigen Lehrer auf
Grund der Empfehlungen der grossrätlichen
Kommission wieder eine volle Stelle zu
verschaffen. »

Diese Behandlung des Lehrers
Lippuner bedeutet auch in unseren Augen
eine Ungeheuerlichkeit. Die aargauischen
Behörden haben an diesem Manne, dem
im Grunde nichts vorzuwerfen ist als
dies, dass er nach schweren Enttäuschungen

seinem gequälten pädagogischen Ge-
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bletxe bereitete denn aucb den Leden
vor, aul dein 68 der Hegierung inëglicL
wurde, dein unbe^ueinen planne 8eine
8te11e ^u ent?ieben.

Oerr?rel. Or. Oaul Loe8eb, der /^en>

traliira8Ìdent de8 8cLwei?erÌ8cben Lebrer-
verein8, bat 8Ìcb in einein 8ebr 1e8en8^

vierten ^Vul8à in der « 8ebwei^erÌ8eben
Oebrer^eitung » vein 10. Oe^enrber 1967
init der ^.arburger 8acbe britÌ8eb belast
und dabei den « Lall Oippuner » be8en-
der8 au8lüLrlicb ^ur Oar8tellung ge^
bracbt. Wir entnebinen die86in 7kul8à
die lelgenden 8te11en :

«Oie andere Leite ist der „Lall Oiji^uner",
die Lolle, die dieser àstaltslebrer von aner-
saunter Oücbtigkeit gespielt bat, und die Le-
bandlung, dis er von sei ten der Wablbeborde,
d. ii. der aargauiscben Legierung, erlabren
musste.

Oer Ilauptvorwurl, den die Legierung
dein Oebrer Oixxuner macbte nnd der gewiss
nicbt leiebt ?u neinnen ist, war der, dass er
sein Lescbwerdematerial gegen die àistaltslei-
tung der?,eitscbrilt „8ebwei?er-8piege1" in einein
Zeitpunkt ?ur Verlügung stellte, in dein er
bereits über seine Angaben einvernonnnen wor-
den war, in einein Zeitpunkt also, wo die aint-
liebe Ontersuebung bereits iin (lange war. Wenn
inan alier weiss, dass Oippuner ?u wiederliolten
Vlalen aul ordnungsgemässem Wege ant liests-
bende Obelstände aulmerksam gemaebt batte,
oline dass ^.bbille erlolgte, kann inan begreilen,
dass er der Oinladung eines Verlags, sein Klate-
rial ?ur Lrülung lür eine eventuelle Lublikation
?ur Verlügung ?u stellen, iin Interesse der Laebe
Oolge leistete. Oies musste ibm als der einzige
Ausweg ersebeinen, um die .^ulmerksamkeit der
Levolkerung aul unbaltbare Zustände in der
Anstalt ?u lenken. Oa?u kommt, dass Oipxuner
niebt wusste, in weleber Weise sein Anklage-
material in der ^eitsebrilt verwendet wurde.
Herr Or. Lebobaus liat diesen Oatbestand in
einem Lebreiben an die lusti?direktion des Kan-
tons Aargau Zugegeben und die volle Verant-
wortung lür seine Verollentliebung üliernom-
men. Ond nun das Dritte und Wiebtigste: die
Ontersuebung bat ergeben, dass die ^nsebuldi-
gungen im wesentlielien ricbtig waren und dass
in der Oat die ^wangser?iebungsanstalt Marburg
last in allen teilen relormbedürltig ist. Ist es
da nielit eine Ironie oder eine Oragik, dass ge-
rade der iVlann, der jabrelang lür diese Lelorm
eintrat und sie seliliesslieli aul einem Wege, lür
den er nielit verantwortlieli ist, erreielite, seine
Ltelle verliert? Wir wollen nielit so weit geben,
dass wir lür unsern von der Legierung gemäss-
regelten Kollegen liesondere Obren und Ver-
dienstlorlieeren verlangen. ^Vber wir können uns

des Oindrueks nielit erweliren, dass ein tücbtiger
Oebrer aul ungerecbte Weise um seine 8 teile
gekommen ist.

(Os lolgt die Oeststellung, dass Oebrer
Oippuner vom 16. luni 1966 an im ^mte einge-
stellt wurde, vorläulig unter Weitergenuss der
Lesoldung, und dass man ilim dann trot? Intei>
vention des Aentralvorstandes des 8.0. V. im
à^ust 1967 seine Ltelle dureli l>Iiclitwiederwalil
ent?0A. Oin vom Zentral vorstand unterstütztes
WiedererwäAunASAesueli an den Le^ierunAsrat
lilieli wirkungslos. Lrol. Loeseli seliliesst seinen
Artikel mit lolgenden Feststellungen:)

« Oie liedauerlielie d'atsaelie lileilit lzeste-
lien, dass ollenliar die Hegierung von Vnlang
an die ^.lisielit liatte, den Anstaltsleiter ?u
lialten und den Ontergelienen lallen ?u lassen.

Herr Oippuner darl immerliin ?u seinem
'Lrost mit Lelriedigung leststellen, dass er in
dem l^ommissionslierielit selir viel liesser lieur-
teilt wird als in dem regierungsrätlielien Le-
rielit vom Lelzruar 1967, wo wir den lietrellen-
den ^.lisclinitt in l>lr. 11 im vollen Wortlaut
wiedergalzen. Os lreisst jet?t: „Herr Oi^ipuner
liat in der Anstalt seit seiner Anstellung den
ilim übertragenen Onterriclit, es bandelt sieb
?ur Ilauptsaebe um teebnisebe Läeber, gut und
?ur Lelriedigung gelübrt. Oie Inspektionsbe-
riebte über Lebullübrung spreeben sieb günstig
aus. Wenn die Zöglinge an den Oebrlingsprü-
lungen, wie sieb dies versebiedentlicb leststellen
lässt, gut absebnitten, so besitzt aucb Oerr lüp-
xuner daran seine Verdienste. Or bat aucb Oebr-
bücber lür den gewerblicben Onterriebt aus-
gearbeitet, die als gut und Zweckmässig guten
^usxrueb linden.^ Oer Leriebt weist dann aller-
dings aucb daraul bin, dass Herr Oip^iuner
neben seinen nacbweisbar guten Oigenscbalten
als Oewerbelebrer aucb gewisse personlicbe
Oebler oder blängel L. Lebwerborigkeit und
damit verbundenes blisstrauen) aulweise. „Dabei
wurde aber immer wieder lestgestellt, dass Ilerr
Oippuner einen guten Onterriebt erteile und
dass die Lcbüler gerne ?u ibm in die Lcbule
geben." Oie Kommission stellte lerner lest, dass
Herr Oizzpuner dureb sein Vorgeben dem Oros-
sen Lat Oelegenbeit gab, eine gründliebe Onter-
suebung dureb?ulübren und bestellende blängel
?u belieben.

Oer Dank der Legierung lür geleistete
Dienste ist die Ontlassung. Wir bollen, dass es

gelingt, dem anerkannt tücbtigen Oebrer aul
Orund der Ompleblungen der grossrätlieben
Kommission wieder eine volle Ltelle ?u ver-
scballen. »

Oie8e LeLaitdlung de8 Lebrer8

puner bedeutet uucli in un8eren ^.ugen
eine Ongebeuerliebkeit. Oie aarguui8cben
Lebörden baben an die8eni Llanne, dein
iin Orunde nicbt8 V0r^u>ver5en Î8t al8
die8, da88 er nacb 8cbvvei'en Knttäu8cbun^
gen 8ein6in gequälten pädag0gi8cben Oe^



wissen auf ungewöhnlichem Wege
Erleichterung schaffte, ein grosses Unrecht
wieder gutzumachen.

Aarburg, die politischen Parteien und

die Presse

Das Problem der Anstalt Aarburg
ist an sich gewiss eine gänzlich unpolitische

Angelegenheit. Trotzdem wurde
der Aarburger Handel sehr stärk
verpolitisiert. Verschiedene Parteifraktionen
waren von Anfang an unserem Vorstoss
gegenüber gegnerisch eingestellt. Wie
erklärt sich das? In keinem Parteiprogramm
findet sich natürlich die Forderung,
öffentliche Erziehungsanstalten seien

möglichst schlecht zu führen. Mit objektiven

politischen Idealen und Zielen hat
diese Gegnerschaft, die schon vor dem
Bekanntwerden der Untersuchungsergebnisse

klar zutage trat, also gar nichts zu
tun. Sie erklärt sich einzig aüs dem
Bedürfnis der einzelnen Partei heraus,
angegriffene Personen, die ihr angehören
oder ihr nahestehen, in Schutz zu
nehmen. Auf diese Weise sind der Anstaltsdirektor,

der Justizdirektor und Mitglieder
der Aufsichtskommission offensichtlich

politisch gestützt worden. — Nur die
Vertreter einer einzigen grossen Fraktion
begegneten unserem Vorstoss mit gröss-
ter Unvoreingenommenheit und kamen
im Verlaufe der Untersuchung dazu, sich
fast ganz mit unseren Anklagen und
Forderungen zu identifizieren; diese
Fraktion hatte — vielleicht zufällig —
niemanden in Schutz zu nehmen.

Eine solche Verpolitisierung einer
primär gänzlich unpolitischen Sache ist
ausserordentlich bedauerlich. Die kulturelle,

gemeinschaftsfördernde Rolle der
Parteien liegt doch darin, dass sie Träger
von Ideen sind und diese Ideen zu
verwirklichen suchen. Es bedeutet eine
Korrumpierung des öffentlichen Lebens,
wenn die Parteien zu Versicherungsgesellschaften

auf Gegenseitigkeit herabsinken.
Iin vorliegenden Falle ist ganz
offensichtlich zugunsten einzelner Personen

das Interesse einer tief bedauernswerten
Jugend vielfach vernachlässigt worden.

In aller Kürze noch ein Wort über
die Rolle der Presse im Aarburger Handel.

Im Kanton Aargau hat sich die
gekennzeichnete Verpolitisierung des Falles
natürlich auch in der Stellungnahme der
Zeitungen ausgedrückt: Es genügte oft ein
Blick auf den Kopf einer Zeitung, um in
allen Phasen mit Sicherheit sagen zu können,

welche Haltung das betreffende
Blatt in seinen Berichten einnehme.

Wir besitzen eine Sammlung von
rund 600 Zeitungsartikeln, die sich mit
der Sache befassen. Sie stammen aus allen
Teilen der Schweiz. Diesem imponierenden

quantitativen Einsatz entspricht leider

nicht überall die Qualität der
Berichterstattung: Es wurden viel zu oft
Berichte von andern Zeitungen einfach
übernommen, viel zu oft vage
Agenturmeldungen abgedruckt und tendenziöse
Zufallseinsendungen blindlings publiziert.

So ist das zeitungslesende Publikum,

das sich über solche Angelegenheiten
seriös informieren möchte, trotz der

grossen Zahl der Pressemeldungen vielfach

recht schlimm daran. Wir meinen,
dass die Redaktionen gegenüber solchen
Problemen von allgemeiner kultureller
Bedeutung vermehrt bemüht sein sollten,
mit der Berichterstattung fach- und
sachkundige Leute zu beauftragen.

Wir betonen aber, dass sich sehr
viele Zeitungen mit aller Gewissenhaftigkeit

dafür eingesetzt haben, der Wahrheit

zu ihrem Rechte zu verhelfen. So

können uns die weniger erfreulichen
Erfahrungen nicht daran hindern,
überzeugten Herzens das Loblied der
Pressefreiheit zu singen, deren wir uns in der
Schweiz erfreuen. Es ist eine grosse
Sache um das demokratische Recht, an
den Schäden öffentlicher Einrichtungen
öffentlich Kritik üben zu dürfen. Es liegt
ein grosser Segen in der Möglichkeit,
durch die Presse eine öffentliche Diskussion

über die Wege zur Behebung solcher
Schäden veranlassen zu können. Gerade
im Falle Aarburg ist dieser Segen sehr

spürbar geworden. Wir wollen dankbar
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wissen auk ungewölrnliclrern Wegs Vr-
leiclrtsruirg sclrakkts, ein grosses Ilnreclrt
wieàer gut?urnaclren.

/^si'bui'g. clik politisvken k^tkien uncj

(jie Pkk88k

Das Vrolrlsrn àer Anstalt rkarlrurg
ist an siclr gewiss sine gân?Iiclr unpaid
trsclre rkngslegsnlreit. Vrot?àern wuràe
àer Varlrurger Danàsl selrr stärk ver-
politisiert. Vsrsclrisàsns Varteikraktionen
waren von ^.nkang an unserern Vorstoss
gsgenülrsr gsgnsrisclr eingestellt. Wüs er-
klärt siclr àas? In Kölnern Varteiprograrnnr
kinàet siclr natürliclr «lie Voràerung,
ökkentliclrs Vr?ielrungsanstalten seien

nrögliclrst sclrleclrt ?u külrren. Vlit olrjsk-
tiven politisclren làealen unà vielen lrat
«lisse Dsgnersclrakt, (lie sclron vor «lenr

Ilekanntwsràsn àsr Dntsrsuclrungssrgslr-
nisse klar ?utage trat, also Aar nielrts ?u
tun. 8is erklärt siclr ein?ig aus «lenr Le-
àûrknis cler einzelnen Cartel Ireraus, an-
gegrikkene Versonsn, clie ilrr angslrören
oàsr ilrr nalrsstslren, in 8clrut? ?u nelr-
nren. V.uk àisse Weiss sincl àer ^.nstalts-
«lirektor, àer Iusti?àirsktor unà lVIitglie-
«lsr «Zer ^.uksiclrtskoinrnission okkensiclrt-
liclr politisclr gestützt woràsn. — l>!ur «lie

Vertreter einer einzigen grossen Vraktion
lrsgegnstsn unserern Vorstoss rnit gröss-
ter Ilnvoreingenornnrsnlreit unà kairren
irn Vsrlauke àer Dntersuclrung àa?u, siclr
last gan? nrit unseren /krrklagerr unà
Voràsrungen ?u iàentiki?isren; àisse
Traktion Iratte — viellsiclrt ?ukällig —
niernanàen in 8clrut? ?u nslrrnen.

Lins solclrs Vsrpolitisisrung einer
prinrär gän?liclr unpolitisclren 8aclre ist
ausseroràentliclr lreàanerliclr. Oie kultu-
relis, gsrnsinsclraktskôràsrnàs Holle àsr
Karteien liegt àoclr àarin, àass sis Irägsr
von làssn sinà unà àisse làesn ?u ver-
wirkliclren suclrsn. Ills lreàeutst sine Hor-
runrpierung àes ökkentliclisn Vslrens,
wenn «lis Karteien ?u Vsrsiclrerungsgssell-
sclrakten auk Dsgenseitigksit lrsralrsinksn.
Irn vorliegsnàsn Valls ist gan? okken-
siclrtliclr Zugunsten einzelner Personen

àas Interesse einer tie! lrsàauernswertsn
lugsnà vislkaclr vsrnaclrlässigt woràsn.

In aller Hiir?s noclr sin Wort ülrsr
àie irn ^.arlrurgsr Han-
àsl. Irn Vanton Vargau lrat siclr àie ge-
ksnn?eiclrnste Verpolitisrerung àes Vallès
natürliclr auclr in àer 8tellungnalrrns àsr
Leitungen ausgsàrûckt: Vs genügte okt sin
Llick auk àsn Hopk einer Leitung, urn in
allen VIrassn rnit 8iclrerlreit sagen ?u kön-
nen, wslclrs Haltung àas lretrekkenàe
Blatt in seinen lZericlrten einnelrrns.

Wir lrssit?sn sine 8anrnrlung von
runà 600 Zeitungsartikeln, àie siclr rnit
àer 8aclrs lrskassen. 8is stanrrnen aus allen
Vsilen àsr 8clrwsi?. Oisssrn irnponisren-
àsn «quantitativen Vinsat? sntspriclrt lei-
àsr niclrt ülrerall àie (Qualität àer Le-
riclrterstattung: Vs wuràen viel ?u okt
llsriclite von anàsrn Leitungen einkaclr
ülzernornrnsn, viel ?u okt vags Vgentur-
rnelàungsn alrgeàruckt unà tenàsn?iôse
Zlukallssinssnàungsn lrlinàllngs pulrli
?iert. 80 ist àas ?eitungslessnàe Vulrli-
kurn, àas siclr ülrer solclrs Virgslegerrlrei-
ten seriös inkornrisrsn rnöclrts, trot? àer

grossen ?,alrl àsr Vressernelàungsn viel-
kaclr rsclrt sclrlirnrn àaran. Wir nreinen,
àass àie ksàaktionsn gegsnülrer solclrsrr
Vrolrlernsn von allgemeiner kultureller
Ilsàeutung verrnslrrt lrsrnülrt sein sollten,
rnit àer Lsriclrterstattung kaclr unà saclr-

kunàige Vente ?u lrsauktragsn.
Wir lretonen alrer, àass siclr selrr

viele Leitungen rnit aller Dewisssnlraktig-
Kelt àakûr eingesetzt lralren, àsr Wnlrr-
lreit ?u rlirsrn Heclrts ?u vsrlrslksn. 80
können uns àie weniger erkreuliclren Vr-
kalrrungen niclrt àaran Irinàern, ülrer-
zeugten Hsr?ens àas Volrlieà àsr Vresse-
kreilreit ?u singen, àsren wir uns in àer
8clrwei? srkreusn. Ls ist eins grosse
8aclre urn àas àsrnokratisclre Ilsclrt, an
àsn 8clrâàen ökkentliclrer Ilinriclrtungen
ökkentliclr Uritik ülrsn ?u àûrksn. l?.s liegt
ein grosser 8sgen in àer Vlöglrclrkeit,
àurclr àie Vresse eine ökksntliclre Diskus-
sion ülrer àie Wege ?ur lZelrelrung solclrer
8clrâàsn veranlassen ?u können. Derails
irn Valls ^.arlrurg ist «lisser 8egen selrr

spürlrar geworàen. Wir wollen àanklrar
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dafür sein, in einem freien l.and leben
zu dürfen, in dem die Zeitungen trotz
mannigfaltiger Gebundenheiten doch
auch noch Gewissen und Stimme des

Volkes bedeuten!

Erziehung steht tief im Kurs

Wenn es uns im Kampfe um die
« Wahrheit über Aarbürg » aufs
Rechtbehalten ankäme, so könnten wir uns
heute wahrlich befriedigt erklären. Es
kommt uns aber nach wie vor auf die
Sache, d. h. vor allem auf das erzieherische

Ergebnis der Bemühungen an.
Vom erzieherischen Interesse aus
gesehen aber ist die bisherige Erledigung
der ganzen Angelegenheit durchaus
unbefriedigend. Die aufgeführten positiven
Resultate verbürgen doch zur Hauptsache
lediglich eine Verbesserung des physischen

Wohles der Zöglinge. Für die
Hebung des seelischen Wohlergehens, für
die Verbesserung der eigentlichen
Erziehung und Heilerziehung der Zöglinge
ist herzlich wenig geschehen. Wir haben
kaum Gewähr dafür, dass künftig der

eigentliche Erziehungszweck der Anstalt,
die Rückeingliederung abwegiger Jugendlicher

in die Gesellschaft, besser erfüllt
wird.

Das ist weiter auch nicht erstaunlich,

wenn man beachtet, dass die ganze
Angelegenheit so gehandhabt wurde, als

wenn es überhaupt kein pädagogisches
und speziell heilpädagogisches Fachwissen
gäbe. In meinem Aufsatz « Jugend in
Not » steht der Satz « Die gründliche
und glückliche innere und äussere
Umgestaltung der Anstalt Aarburg kann nur
gelingen, wenn sie unter Beizug einer
Persönlichkeit mit überragender
organisatorischer und pädagogischer Sachkenntnis

erfolgt». Die Justizdirektion aber hat
ihren 24seitigen Bericht abgefasst, ohne

irgendeine Expertise seitens einer pädagogischen

Autorität eingeholt zu haben. Es
steht nur an einer Stelle, der Regierungsrat

habe (für später) « in Aussicht
genommen die speziell pädagogischen
Fragen Fachleuten zu unterbreiten ».

— Leider hat auch die grossrätliche
Kommission keinen eigentlichen Fach-
mann (auch keinen Psychiater oder
Psychologen) beigezogen.

Ist es denkbar, dass eine Kommission,

welche die Aufgabe hat, eine Bank
zu sanieren, ohne einen Bankfachmann
arbeiten würde? Kann man sich vorstellen,

dass eine baufällige Eisenbahnbrücke
ohne Beizug eines Ingenieurs repariert
wird? Könnte es geschehen, dass ein
Lungensanatorium einer Reorganisation
durch eine Kommission unterzogen würde,
in der nicht ein einziger Lungenspezialist

sitzt? — Solches Pfuschertum hat
sich aber hier auf dem Gebiete schwierigster

Erziehungsprobleme breitgemacht.
Eine solche Haltung musste dann

notwendigerweise dazu führen, dass die
eigentlichen Erziehungsprobleme (und
damit das allerwichtigste des ganzen
Fragenkomplexes) entweder gänzlich
übersehen oder nur ganz oberflächlich
behandelt wurden. Anregungen pädagogischer

Art von aussen wurden ignoriert.
So hat z. B. der Justizdirektor von den
pädagogischen Anregungen in unserem
Aufsatz im « Schweizer-Spiegel » offenbar

kaum Notiz genommen. Seine
Ausführungen zeugen im übrigen von einer
trostlosen Hilflosigkeit in erzieherischen
Dingen.

Auch in den Debatten des Grossen
Rates ist in vielen Voten ein erschreckender

Mangel an Verständnis für die
erzieherische Seite des Falles Aarburg
zutage getreten. Aus dem reichen
Ziergarten grossrätlicher Redeblüten möchten

wir in diesem Zusammenhang nur
zwei Proben vorlegen. — Pfarrer Holliger,

Mitglied der grossrätlichen
Untersuchungskommission, am 15. Juni 1936 :

« Er (Schohaus) schreibt, die Zöglinge
bekommen kein Heimatgefühl. Aber das

ist ja gerade recht, dass sie auf Aarburg
kein Heimatgefiilil bekommen. Sie sollen
so behandelt werden, dass sie sich sagen:
nein, nie, nie mehr will ich an diesen
Ort kommen. » (« Aargauer Volksblatt »

vom 16. Juni 1936.) Um die ganze
Ungeheuerlichkeit dieses Ausspruches zu er-
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àalûr sein, in einem freien I.anà Isken
zu àurlsn, in àsm à Leitungen trot?
mannigfaltiger Dskunàenlreitsn àock
auck nock Dsvisssn unà 8timnre àes

Volkes keàsutsn!

^ieiiung 8iekt tief im Kui's

Wenn es uns im Dampfe nm àis
« IVakrksit üksr Varkurg » auls Reckt-
kelraltsn ankäme, so könnten vir uns
ksuts valrrliclr kslrisàigt erklären. Ds
kommt uns aksr nack vis vor au! àis
8acke, à. à. vor allem aul àas er2re/î6-
ruc/îe V^rF6ànÌ6 àsr Lsnrükungsn an.
Vom erzisksriscken Interesse sus ge-
seksn aker ist àis kisksrigs Drleàigung
àsr ganzen Vngslsgsnkeit àurckaus un-
kelrieàrgenà. Dis aufgslülrrten positiven
Resultats verkürzen àock zur Ilauptsacks
leàrglick sine Vsrkssssrung àss pk^si-
scksn IVoklss àsr Zöglinge. Dur àis
Dlskung àss sssliscksn IVoklsrgsksns, lür
àis Vsrkssssrung àsr sigentlicksn Dr-
ziekung nnà Dsilsrziskung àsr Döglinge
ist ksrzlick vsnig gesckslren. V^ir kaken
kaum Dsväkr àalur, àass künftig àsr
sigsntlrcks Drziskungszveck àsr Anstalt,
àis Rûcksinglisàsrung akvegiger lugenà-
licker in àis Desellsekalt, kssser erfüllt
virà.

Das ist veitsr auck nickt srstann-
lick, venu man lzsaclrtst, àass àis ganze
Vngelsgenkeit so gekarràkakt vuràe, a/s

lr>enn 66 üö6r/!a?//?t Aein
6p6ris// /l6Ì^âàAUAl6c/l66 D«6/?llV656,1

Aäö6. In meinem Vuksatz « lugenà in
Rlot » stslrt àsr 8atz « Dis grûnàlicks
unà glücklrcks innere unà äussere Dm-
gsstaltung àsr Vnstalt Varkurg kann nur
gelingen, venn sis unter Reizug einer
Dsrsönliclrkeit mit ûksrragsnàer organi-
satoriscker unà pâàagogiscksr 8ackkennt-
nis erfolgt». Dis lustizàirektiorr aker kat
ikrsn 24ssitigsn Lsrickt akgslasst, okne
irgenàsins Dxpsrtiss seitens einer pâàago-
giscksn Vutorität srngelrolt zu kaken. Ds

stskt nur an einer 8tslle, àsr Rsgisrungs-
rat Iraks (für später) « in Vussiclrt ge-
nommsn àis speziell pâàagogisclren
Dramen Daclrlsutsn zu unterkreiten ».
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— Dsràsr lrat auelr àis grossrätlicks
Dommission ksinsn sigsntlicken Dack-
mann (auelr keinen Dszmkiatsr oàsr Ds^-
ckologsn) ksigezogsn.

Ist es àenkkar, àass eins Dommrs-
sion, velelrs àis Vulgaks lrat, sine Rank
zu sanieren, olrrrs einen Ranklaelrrrrann
arlreitsn vûràs? Dann man siclr vorstsl-
Isn, àass eins kaufällige Dissnkaknkrücks
olrrrs Lsrzug eines Ingenieurs repariert
virà? Dünnte es gesckslren, àass sin
Dungsnsanatoriunr einer Reorganisation
àurelr sine Dommrssiarr unterzogen vûràs,
in àsr nickt sin einziger Dungsnspszia-
list sitzt? — 8olclres Dluscksrtum lrat
siclr aksr lrisr auf àsm Dekrets sekvis-
rigstsr Drziskungsproklems krsitgsmackt.

Dins solclrs Haltung musste àann
notvsnàigervsiss àazu lülrrerr, àass àre

sigsntlielren Drziekungsproklenrs (unà
àamit àas allerviclrtigsts àes ganzen
Dragsnkomplsxss) sntveàsr gänzlrclr
ükerseksn oàsr nur ganz oksrllaelrliclr
kskanàelt vuràen. Anregungen paàago-
giselrsr Vrt von aussen vuràen ignoriert.
80 lrat z. R. àsr lustizàirektor von àen
pâàagogiscken Virrsgungsn in unserem
Vulsatz im « 8ckveizer-8piegsl » ollen-
Kar kaum RIotiz genommen. 8eins Vus-
lükrungsn zeugen im ükrigsn von einer
trostlosen Hilflosigkeit in erzieksrisclrsrr
Dingen.

Vuelr in àen Dskatten àes Drossen
Rates ist in vielen Voten sin srsclrreeken-
àsr Vlangsl an Verstânànis für àie er-
ziskeriscks 8eite àes Dalles Varkurg zu-
tags getreten. Vus àsm rerclren ?nsr-
garten grossrätlieksr Rsàeklûten mäclr-
ten vir in àiesem ^usammsnlrang nur
zvei Rroksn vorlegen. — Rlarrer Dolli-
gsr, i>Iitglieà àsr grossrätlicksn Dnter-
suckungskommission, am 15. luni 19Z6 :

« Dr (8cliolraus) sckrsikt, àis Zöglings
kskommsn kern Dsimatgölülrl. Vker àas

ist ja gsraàs rsclrt, àass sie auf Varkurg
kein Ilsimatgslülrl kskommsn. 8ie sollen
so kslranàslt vsràsn, àass sis siclr sagen:
nein, nie, nis mslrr vill ick an àiesen
Drt kommen. » (« Vargausr Volksklatt »

vom 16. luni 1936.) Dm àis ganze Dir-
gslreusrliclrkeit àieses Vusspruckss zu er-



fassen, muss man sich bewusst machen,
dass die reguläre Internierungszeit auf
Aarburg drei Jahre beträgt. — Dr. Lü-
scher am 30. Juni 1936 (nach einem
Stenogramm) : « Meine Herren, ich
möchte nochmals wiederholen, ich stehe
im Gegenteil auf dem Standpunkt, dass

die Pädagogik, sei es die moderne oder
die hypermoderne, bei uns in Aarburg
nichts zu tun hat. Schohaus sagt, man
soll die Zöglinge mit Liebe, Glaube und
Ergebenheit erziehen. Meine Herren, ich
habe den Glauben verloren. Meine
Ansicht ist, dass man nur noch mit Strenge
aus solchen Zöglingen etwas herausbringen

kann. Wenn Sie einen Pädagogen da
hineinsetzen, das ist nichts Was der
(Schohaus) schwätzt, ist recht für ein
Lehrerseminar oder für eine Schule ...»
(Gelächter). — Solche Niveaurekorde
nach unten wurden in dieser Debatte
mehrfach erzielt. Dass wir sie hier
brandmarken, geschieht im Interesse der
beleidigten Berufsehre des Erzieherstandes.

Im Anschluss an unsern Vorstoss
hat sich die Presse da und dort mit den
Grundfragen der Anstaltserziehung be-
fasst. Insbesondere hat die Wochenzeitung

« Die Nation » während des Sommers

1936 eine ansehnliche Serie von
Aufsätzen veröffentlicht, um « positive
Vorschläge zu formulieren, die der
Anstalt Aarburg und damit dem schweizerischen

Anstaltswesen zu Nutzen und Frommen

dienen könnten ». In dieser Artikelreihe

sind vorzügliche Beiträge von
erfahrenen Fachleuten erschienen, u. a. von
Dr. H. Grob, dem bekannten zürcherischen

Jugendsekretär, von Prof. Hanselmann,

von C. A. Loosli, von Dr. h. c.
H. Noll und von Prof. Herbertz. Die
aargauischen Behörden aber haben alle diese
Stimmen einfach ignoriert. Man wich
diesen grundsätzlichen Auseinandersetzungen

über Erziehungsfragen aus. Das
ist nur verständlich, wenn man mit Dr.
Boesch annimmt, dass die Regierung und
mit ihr die Mehrheit der grossrätlichen
Kommisson von Anfang an die Absicht
hatte, den Anstaltsleiter zu halten. Diese
Absicht wäre eben unbedingt vereitelt

worden, wenn man z. B. den Aufsatz
« Wie soll die Ausbildung des Anstaltsleiters

beschaffen sein?» von Prof.
Hanselmann in die Untersuchung einbezogen
und aus seinem unbestreitbar richtigen
Inhalt die einzig mögliche Konsequenz
gezogen hätte.

Nach unserm Vorstoss im Mai 1936
sind zwei Bücher von ehemaligen
Aarburgerzöglingen erschienen: Jenö Mar-
ton, «Zelle 7 wieder frei» (Verlag
Sauerländer) und Hans Sutter, « Jugend am
Abgrund» (Verlag «Die Liga», Zürich).
Wir bedauern von unserm Standpunkte
aus, dass es sich in beiden Fällen nicht
um schlichte Tatsachenberichte, sondern
um romanhafte Ausgestaltungen der
Anstaltserlebnisse handelt. Trotzdem
enthüllt sich dem Leser dieser Bücher, in
denen sich die Verfasser den Alpdruck
einer verfinsterten Jugend vom Herzen
schreiben, der ganze Widersinn des

Systems solcher « Zwangserziehung ». Aber
auch diese Dokumente, deren Auswertung
unbedingt zu den erzieherischen
Grundproblemen geführt hätte, wurden von
den Untersuchungsbehörden unberücksichtigt

gelassen.
So stehen wir heute vor der

Tatsache, dass kaum der Versuch gemacht
wurde, die zentralen erzieherischen
Probleme von Grund auf zu lösen. Da ist
z. B. die sehr wichtige Frage, ob die
Zöglinge in geschlossenen oder offenen Zellen

oder in Schlafsälen untergebracht
werden sollen. Der Justizdirektor gibt die
Antwort in zwei Sätzen: «Von gemeinsamen

Schlafstätten kann mit Rücksicht
auf die Gefahr der Verführung gar keine
Rede sein, sei es denn, dass ihr Verhalten
während längerer Zeit die Annahme
begründet, dass Rückfälle nicht mehr zu
befürchten sind. Aus den gleichen Gründen

ist das nächtliche Abschliessen der
Schlafstätten nicht zu umgehen. » (Der
Kommissionsbericht kommt zum selben
Resultat.) Wissen die Herren denn nichts
davon, dass es Anstalten gibt, in denen
sexuelle Exzesse in gemeinsamen Schlafsälen

dadurch vermieden werden, dass je
ein Erzieher im selben Räume mit den
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lassen, muss man sicb bswusst macben,
dass dis regulars InternierunAS?eit aul
VarburA drei labre bsträAt. — Or. Oü-
scbsr am 36. luni 1936 (nack einem
LtenoAramm) : « Vleine Herren, ick
möcbte nocbmals wiederbolen, ick stebe

iin OeAsnteil aul dem Ltandpunkt, dass

àis pädaA0Aik, sei es die moderne oder
die b^psrmoderne, bei uns in VsrburA
nicbts ?u Inn bat. Lcbobaus saAt, man
soll die ?iöAlinAe mit biebs, Olaubs nnd
OrAsbenbeit er?isben. bleins Herren, ick
babe den Olaubsn verloren. lVIeine Vn-
sicbt Ì8t, dass man nnr nock inii LtrsnAe
aus solcben ?b>AlinAsn etwas bsrausbrin-
Asn kann. Wenn Lie einen l?ädaA0Asn da
binsinsst?en, das ist nicbts Was der
(Lcbobaus) scbwat?t, ist rsckl lür ein
Osbrerseminar oder lür eins Lcbuls...»
(Osläcbtsr). — Lolcke blivsaurskorde
nock nnlen wurden in dis8sr Oebatte
msbrlacb erzielt. Oass wir 8Ìe bier
brandmarken, Aescbisbt im Interesse der bs-
leidiAten Lerulsebre ds8 Orzieberstandes.

lin Vnscbluss an un8srn Vorstoss
bat 8Ìck die Presse da nnd dort inii den
OrundlraAsn der Vnstaltssr?iebunA
belasst. Insbesondere bat dis Wocbsn?ei-
tunA « Ois àtion » während ds8 Lom-
insr8 1936 sine an8ckn1icks Lsrie von
Vulsätzen vsrällsntlicbt, nin « positive
VorscbläAS zu lormulisrsn, dis der Vn-
stalt VarburA nnd dainil dein scbwsizeri-
scbsn Vnstaltswessn zublutzsn und brom-
rnen dienen könnten ». In die8sr Vrtikel-
recke 8ind vorzÜAlicbe Leitrads von er-
labrsnen bacbleuten sr8ckienen, n. a. von
Or. II. Orob, denr bekannten zürcbsri-
8cksn luAsndsekrstär, von prol. Oansel-
inann, von L. V. Ooosli, von Or. 6. c.
O. bloll und von prol. Herbert?. Ois aar-
Zauiscben Lebördsn aber babsn alle dis8s
Ltinnnsn sinlack ignoriert. lVlan wick
diesen Arundsätzlicben Vuseinandsrsst-
zunAsn über OrzisbunAskraAsn ans. Oas
ist nur verständlick, wenn rnan init Or.
Losscb anniinint, dass die beAierunA nnd
init ibr die lVlebrbeit der Arossrätlicbsn
lvommisson von VnlanA an die Absiebt
batte, den Anstaltsleiter zu baltsn. Oiess
Absiebt wäre eben unbedingt vereitelt

worden, wenn inan z. ll. den Vulsatz
« Wie soll die VusbildunZ des Anstaltsleiters

besckallen sein?» von prol. plan-
selinann in die IlntersucbunA sinbezoAsn
nnd aus seinsin unbestreitbar ricbtiAsn
Inbalt die einzig möAlicbe lxonsec^usnz
ASzoAen bätte.

black unserm Vorstoss im blai 1936
sind zwei Ilücker von ebsmaliAen Var-
burAsrzöAlinAen ersckisnen: lenö blar-
ton, «^.ells 7 wieder Irei» (Verlag Lausr-
länder) und Hans Lutter, « lügend am
VbArund» (Verlag «Ois biAa», Abrieb).
Wir bedauern von unserm Ltandpunkts
aus, dass es sick in beiden ballen nickt
um scklickts Oatsacksnbsrickts, sondern
um romanbalte VusAsstaltunAsn der Vn-
staltssrlsbnisse bandelt. protzdem ent-
büllt sieb dem beser dieser Lücksr, in
denen sick die Verlasssr den Vlpdruck
einer verlinsterten lugend vom Ilernen
sckreiben, der Aanzs Widersinn des 8^'-
stems solcber « ^wanAserziebunA ». Vber
auck diese Ookumsnte, deren VuswertunA
unbedingt ?u den er?isbsriscbsn Orund-
xroblsmen Aelübrt bätte, wurden von
den IlntersucbunAsbsbörden unberück-
sicbtiZt Aslasssn.

8o sieben wir beute vor der Oat-
sacbe, dass kaum der Versuck gsmackt
wurde, die xsntralsn er?iebsrisckon
Probleme von Orund aul ?u lösen. Oa ist

II. die sebr wiobti^e bra^e, ob die?löA-
lin^e in Asscblossenen oder ollenen Wellen

oder in Lcklalsälen untsrAsbracbt
werden sollen. Oer Iusti?direktor Aibt die
Vntwort in ?wsi 8ät?en: «Von Asmein-
samsn Lcblalstättsn kann mit llücksicbt
aul die Oelabr der VerlübrunA Aar keine
Hede sein, sei es denn, dass ibr Verbalten
wäbrend länAsrsr ?.sit die ^.nnabms be-
Aründst, dass Hücklälle nickt msbr ?u
belürckten sind. Vus den Alsicken Gründen

ist das näcktlicbo Vbsoblisssen der
Lcblalstättsn nickt ?u umAebsn. » (Oer
Xommissionsbericbt kommt ?um selben
Ilesultat.) Wissen die Herren denn nickts
davon, dass es Vnstaltsn Aibt, in denen
sexuelle Ox?esss in Asmeinsamen Lcblal-
sälsn dadurck vermieden werden, dass je
sin Or?ieber im selben baume mit den
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E. Chambon Holzschnitt

Zöglingen schläft und dass es in unserem
Lande viele stellenlose Junglehrer gibt.,
die dankbar wären, als Praktikanten
solche Aufsichtsfunktionen übernehmen
zu dürfen? Im übrigen verweisen wir in
dieser Frage auf die sehr subtile, vorzügliche

Argumentation von Dr. Hans Grob
in der «Nation» vom 2. Juli 1936, die
sich ganz entschieden gegen das System
der abgeschlossenen Zellen wendet. —

Der Bericht der Untersuchungskommission

stellt fest, dass sich der Zöglingsbestand

der Anstalt aus zwei Kategorien
zusammensetzt: « aus gerichtlich
verurteilten jugendlichen Verbrechern und aus
schwererziehbaren Jünglingen mit geistigen

Defekten, deren Erziehung zum
brauchbaren Menschen in der Familie
nicht möglich ist » (administrativ
Eingewiesene). Dann wird die ausserordentlich

grosse Schwierigkeit betont, eine so

wenig homogene Zöglingsschar gemeinsam

zu erziehen, und an späterer Stelle

lesen wir dann den Satz : « Auch wird zu
prüfen sein, ob das Zusammenbringen
von Kriminellen und administrativ
Versorgten auf alle Zeit beibehalten werden
soll. »

Hier hat, nach unserer Uberzeugung,
die Behörde innerhalb des ganzen
Fragenkomplexes das allerwichtigste
organisatorisch-pädagogische Problem gestreift —
allerdings nur gestreift. Auf Aarburg
kommen wirklich die allerheterogensten
Elemente zusammen: Jugendliche mit
ausgesprochen verbrecherischen Anlagen,
jugendliche Zufall sverbrecher, sittlich
Gefährdete, mehr oder weniger stark
Verwahrloste, Haltlose mit mehr oder
weniger hohem Grad von Schwachsinn,
pathologische Charaktere und Psychopathen

verschiedenster Art (z. B. auch
Epileptiker). Wir finden also neben sittlich

schwer defekten Zöglingen durchaus
gutartige und erziehbare Burschen, die
in ungünstigem Milieu verwahrlosten —
neben debilen Naturen gute Intelligenzen

usw. Das Gemeinsame all dieser
ausserordentlich verschiedenen Kategorien
ist eigentlich nur dies, dass man anderswo
mit ihnen erzieherisch nicht fertig wurde.

Es ist nun vollständig unmöglich,
den einzelnen innerhalb einer so

ungleichartigen Zöglingsschar seriös
erzieherisch zu fördern. Was durch die
Bemühungen des Erziehers in diesem und
jenem jungen Menschen aufzukeimen
beginnt, wird immer wieder durch die
zerstörenden Einflüsse von Mitzöglingen
zertreten. Es gibt eine Soziologie des

pädagogischen Milieus, deren Gesetze

zeigen, dass nicht jeder mit jedem zusammen

erzogen werden kann. — In einer
Anstalt kann der einzelne nur wirklich
erzogen werden, wenn es gelingt, ihn
richtig in eine Anstaltsgemeinschaft
einzugliedern und diese für die Erziehung
mit auszuwerten. Die bunt zusammengewürfelten

Insassen von Aarburg können
aber gar keine erzieherisch aktive
Gemeinschaft bilden, weil sich die einzelnen
Zöglingskategorien untereinander
niemals richtig « binden » lassen.

So ist eine solche Anstalt einem
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Zöglingen schlädt und dass es in unserem
hands viele stellenlose dunglehrer giht,
àis dankdar wären, aïs hraktikantsn
solche tkudsichtsdunktionen üdernehmen
zu dürdsn? Irn ührigen verweisen wir in
dieser Orage aud die sehr suhtils, vorzüg-
liciie Argumentation von Or. Klans Oroh
in der «Nation» vorn 2. lull 1926, die
sich ganz entschieden gegen das Lastern
der ahgsschlossenen Wellen wendet. —

Osr Bericht der llntersuchungskonu
mission stellt lest, dass siclr der Zöglings-
Bestand der Vnstalt nus zwei lvategorisn
Zusammensetzt: « aus gerichtlich verur-
teilten jugendlichen Verlireclrern und aus
schwsrerziehharen lünglingen mit geisti-
gen Osdskten, deren Orzielmng zum
hrauchharen Menschen in der Oamilis
niclrt möglich ist » (administrativ llim
gewiesene). Oann wird die ausserordsnt-
lich grosse 8chwisrigkeit hetont, eine so

wenig homogene ?lög1ingsschar gemein^
sam zu erziehen, und an späterer Ltslle

lesen wir dann den 8atz : « Vuclr wird zu
prüden sein, oh das ^usammsnhringsn
von lvriminellsn und administrativ Ver-
sorgten aud alle ?,eit heilighalten werden
soll. »

llisr hat, nach unserer Oherzsugung,
die Behörde innsrhalh des ganzen Oragem
Komplexes das allerwichtigste organisato»
risclupädagogisclis l?rohlem gsstreidt —
allerdings nur gsstreidt. Vud Varhurg
kommen wirklich die allsrhsterogensten
Olsments Zusammen: lugendlichs mit
ausgesprochen vsrhrsclrerischen Anlagen,
jugendliche ^udallsvsrhrschsr, sittlich
(ledährdets, mehr oder weniger stark
Verwahrloste, Haltlose mit mehr oder
weniger hohem Orad von 8clrwachsinn,
pathologische Lharakters und Bszmhopsr
then verschiedenster Vrt (2. L. auch
Opilsptiker). Mir dinden also nehsn sitt-
lich schwer dsdskten Zöglingen durchaus
gutartige und srziehhars Burschen, die
in ungünstigem Milieu verwahrlosten —
nehen dslnlen hlatursn gute Intelligsn-
zen usw. Oas tlemsinsams all dieser aus-
serordentlich verschiedenen lvategorien
ist eigentlich nur dies, dass man anderswo
mit ihnen erzieherisch nicht dsrtig wurde.

Os ist nun vollständig unmöglich,
den einzelnen innsrhalh einer so um
gleichartigen ^öglingsschar seriös sm
zieherisch zu dördern. Mas durch die Lm
mühungsn des Orzieliers in diesem und
jenem jungen Menschen audzuksimsn he-
ginnt, wird immer wieder durch die zsm
störenden lnndlüsss von Mitzöglingsn
zertreten. lls giht eins 8oziologie des pä-
dagogischen Milieus, deren Oesetzs zei^

gen, dass nicht jeder mit jedem zusaim
men erzogen werden kann. — /n einer
Anstalt ^ann der ein^eins nur mir^üe/i
er^c>F6/î merken, menn e^ Fs/inFt, i/în
ric/itiF in eins ^dnstaàFsrneinseûa/t ein^
2UFÜedern und die^e /ür die ^r^ie/lunF
mit auszuwerten. Die öunt ^usanrnrenFe-
wur/eiten Insassen non ^daröurF ^önne,r
aöer Far I:eine er^ieiîerisc/î a/ctine
meinse/la/t öiiden, weil sic/ì die einzelnen
^vFÜnFs/cateForien untereinander nie-
niais rie/ltÌF « ài,zden » iassen.

80 ist sine solche Anstalt einem
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Spital vergleichbar, in welchem man
ungesondert Lungenkranke, Typhuspatienten,

Leute mit Kinderlähmung usw.
unterbringen würde. — Es gibt da nur
ein Mittel zur Abhilfe: zuverlässige
psychologische (eventuell psychiatrische)
Begutachtung der Versorgungsbedürftigen
und Spezialisierung der Anstalten auf
bestimmte Kategorien von Schwererziehbaren

im Sinne einer zweckmässigen
Arbeitsteilung der in Frage kommenden
schweizerischen Anstalten untereinander.

Die oben zitierte Stelle aus dem

Untersuchungsbericht beweist, dass auch
der grossrätlichen Kommission eine solche

Regelung vorschwebt. Wenn dort aber
die Frage der Trennung von Kriminellen
und administrativ Versorgten aufgeworfen

wird, so zeigt das eine wenig gründliche

Erfassung des Problems. Bei diesen
beiden Kategorien handelt es sich ja
nicht unbedingt um charakterologisch
verschiedene Gruppen. Mancher gerichtlich

Verurteilte ist durch eine Verkettung

ungünstiger Umstände gewissermassen
zufällig « kriminell » geworden. Und
mancher administrativ Eingelieferte ist
nur deshalb den Gerichten entgangen,
weil er zufällig nicht gerade in die aller-
schlechteste Gesellschaft geraten ist, oder
weil seine Angehörigen einflussreich
oder wohlhabend genug waren, einen
gerichtlichen Zugriff zu verhüten.

Eine solch äusserliche Scheidung
würde die erzieherische Situation unserer
Anstalten für Schwererziehbare nicht
wesentlich verbessern. Es muss eine Trennung

nach eigentlich charakterologischen
Gesichtspunkten gefordert werden. Dies
setzt voraus, dass über jeden Zögling vor
seiner Versorgung von einem Fachmann
ein psychologisches Gutachten erstellt
wird. Eine solche Begutachtung ist in
manchen Fällen nur nach kürzerer oder

längerer Beobachtung möglich. So ruft
diese Reform einem Ausbau und einer
Vermehrung der in der Schweiz bereits

E. Chambon Holzschnitt
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8xital verglsickkar, in welcksin inan un-
gesonàert Oungsnkranks, O^pkuspatien-
ten, Oeuts init Oinàerlâkinung usw.
unterbringen würcle. — Os gikt àa nur
ein Vlittel 2ur Vkkilks: ^uveriàiK-e
ciloioFÌ^c/î6 ^eventueii ^F/c/liatruc/îe^) Le-
Autac/îtunA- der /^er^orFUN^Kedür/tiASn
und L/?e?i«dÌ5ÌerunA' der ^dn^taitsn «u/ è>e-

5tinrmte LateForien von Le/uverer^ie/î-
àaren inl Linné einer ^ivee^nlàiFen ^dr-
öeitVeiiuuZ' der in OraZe ^onîmendsn
5e/nveÌ2erÌ5e/îsn ^dn^ta/ten untereinander.

Oie oksn Zitierte Stelle aus àsnr

Ontsrsuckungsksrickt beweist, àass auck
àer grossrätlicksn Oornnrission sine solcks
Oegslung vorsckwekt. Wenn àort aber
àis Orage àsr Orennung von Oriniinsllsn
unà aàrninistrativ Versorgen aukgswor-
ken wirà, so ?eigt àas sine wenig grûnà-
licks Orkassung àes Oroblsins. Lei àiesen
bsiàen Oatsgorien kanàslt es sick ja
nickt unbeàingt uin ckarakterologisck
versckisàens Oruppsn. i>lancksr gerickt-
kck Verurteilte ist àurck sine Verkettung

ungünstiger Oinstânàs gewisssrmassen
zukällig « krirninsll » geworàen. Onà
ruancker aàrninistrativ Oingsliskerts ist
nur àsskalb àsn Osrickten entgangen,
weil sr ^ukällig nickt geraàe in àis aller-
scklscktssts Osssllsckakt geraten ist, oàsr
weil seins àgskôrigen einklussreick
oàsr woklkaksnà genug waren, einen gs-
ricktlicksn ^ugrikk r.u vsrkütsn.

Oins solck äusserlicks Scksiàung
würcle àis srxiekeriscks Situation unserer
Anstalten kür 8ckwsrsr?iskbare nickt ws-
sentlick vsrkssssrn. Os inuss eins Orsn-
nung nack eigentlick ckarakterologiscken
Ossicktspunkten gskoràsrt wsràsn. Oies
set^t voraus, (lass üksr jeclen Zögling vor
seiner Versorgung von sinein Oackrnann
sin pszrckologisckss Outacktsn erstellt
wirà. Oins solcks Legutacktung ist in
rnancksn Oällen nur nack kürzerer oàsr
längerer Leokacktung inöglick. 80 rukt
àisss Oskornr einern Vusbau unà einer
Vsrinskrung àer in àsr Sckwsix ksreits

L. Lksmbon ttolrscknitt
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bestehenden psychologischen
Beobachtungsstationen für Schwererziehbare.

Wir kommen in der Betrachtung
des erzieherischen Abtrages der behördlichen

Erledigung des Aarburger Handels
zu einem letzten Punkt: zur Frage der
Anstaltsleitung. Wir haben dazu in
unserem Aufsatz « Jugend in Not » u. a.
geschrieben : « Die Betreuung moralisch
abwegiger Jugendlicher ist in allervorder-
ster Linie nicht eine fürsorgerische, nicht
eine administrative, nicht eine juristische,
sondern eine erzieherische Angelegenheit.
Es sollte deshalb absolut selbstverständlich

sein, dass die Leitung einer
Nacherziehungsanstalt einem Pädagogen
anvertraut wird, einem Pädagogen, der
durch natürliche erzieherische Neigung
und Begabung, sowie durch zweckmässige
Ausbildung und Berufserfahrung
möglichst gut qualifiziert sein sollte. Für
solche Posten sind nur die Tüchtigsten
gut genug. » Wie wir früher schon fest¬

stellten, haben sich die Behörden diesen
Standpunkt nicht zu eigen gemacht.

Die Freunde und Verteidiger des

derzeitigen Direktors haben sich in ihren
heissen Bemühungen, denselben zu halten,

in Reden und Artikeln in einen
eigenartigen Widerspruch verwickelt (der
uns übrigens auch im Berichte des
Justizdirektors begegnet) : Auf der einen Seite
wurde die erzieherische Aufgabe des
Direktors einer Zwangserziehungsanstalt als

ganz ausserordentlich dornenvoll und
unerhört schwierig hingestellt (mit vollem
Recht!). Man wollte damit die Fehlgriffe
des Direktors entschuldigen. Sozusagen
im selben Atemzuge wurde dann aber
auch der Standpunkt vertreten, ein guter
Landwirt mit etwas gesundem Menschenverstand

und gutem Willen sei einer
solchen Aufgabe wohl gewachsen. Was soll
man dazu sagen! Wofür braucht es denn
überhaupt Leute mi t pädagogischem
Fachwissen und erzieherischer Spezialerfah-
rung, wenn nicht eben für diese schwerste
erzieherische Aufgabe, die sich überhaupt
denken lässt?

Nun, wir wollen unsere Argumente
nicht weiter Leuten gegenüber verschwenden,

denen es in dieser Angelegenheit
ganz offensichtlich nicht auf die Logik
ankommt. Immerhin wollen wir hier
anmerken, dass jene Minderheit der gross-
rätlichen Kommission den jetzigen Direktor

klipp und klar als ungeeignet bezeichnete

und dafür eintrat, ihn durch einen
ausgewiesenen und bewährten Erzieher
zu ersetzen.

Nie haben wir behauptet (wie uns
dies verschiedentlich unterschoben wurde),
jeder Lehrer wäre für diesen Leiterposten
befähigt. Wir haben auch nie bestritten,
dass es denkbar wäre, dass ein Landwirt
so ausserordentlich viel natürlichen
erzieherischen Genius besässe, dass er einer
solchen Aufgabe voll gewachsen sein
könnte. Der jetzige Direktor aber hat bis
in die jüngste Zeit hinein immer wieder
bewiesen, dass ihm wichtige
Erziehereigenschaften abgehen. Es liegt uns auch
heute ganz fern, ihn als Menschen zu
bekämpfen. Wir zweifeln nicht daran, dass
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bsstsbenàen pszccbologiscbsn llsobacb-
tungsstationen kür Lcbwsrerzisbbars.

'Wir konnnsn ill der Letracbtung
des erziebsriscben Vbtrages der bsbôrà-
lieben Drlsdigung des Varburgsr blanàsls
zn sinein Icüztsn ?unkt: /'ba^c <Fsr

Wir babsn dazu ill un-
serein Vuksatz « dngsnd ill bkot » u, a,
gsscbriebsn: « Ois Betreuung inoraliscb
abwegiger .lugendbclier ist ill allsrvordsr-
stsr Millie nicbt eins kürsorgeriscbs, nicbt
eine administrative, nicbt eins juristiscbs,
sondern eins er^ie/zerà/ze Vngelegenbsit
Ds sollte desbalb absolut selbstvsrstânà-
licb sein, dass dis beitung einer blacb-
erziebungsanstalt einem, /^ä^aZo^en an-
vertraut wird, sinern Pädagogen, der
àurcb natürlicbe erzisberiscbe bigj^ng
un ci Begabung, sowie durcb zweckmässige
Ausbildung und Berukssrkabrung mög-
licbst gut gualikizisrt 8öin seilte, bür
soleils Dosten sind nur dis 'Bücbtigsten
gut genug. » Wie wir krübsr seilon Fest-

stellten, baben siclr àis Lsbärdsn àiesen
Ltandpunkt lliclrt zu eigen gsmacbt.

Dis Dreunds und Verteidiger des

derzeitigen Direktors babsn sicli in ilirsn
llsissen Bsmübungsn, denselben zu bal-
ten, in Beden nnà Vrtikeln in einen
eigenartigen Widsrsprucb verwickelt (der
uns ülirigsns aucb iin Lericbts des dustiz-
àirsktors begegnet) : Vuk der einen Leite
wnrds die erzisberiscbe Vukgabe des Di-
rsktors einer ^wangssrziebungsanstalt als

ganz ausssroràentlicb dornenvoll und un-
srlrört selrwierig bingestsllt (init vollern
Bscbt!). Wan wollte àain it dis beblgrikks
des Direktors entselruldigen. Lozusagsn
iin selben Atemzugs wurde dann aber
aucb der Ltandpunkt vertreten, ein guter
Landwirt init etwas gesundsni Wsnscben-
verstand und gutein Wollen sei einer sol-
eben Vnkgabe wobl gewacbssn. Was soll
rnan dazu sagen! Wokür brancbt es denn
übsrbaupt beute mit pädagogiscbembacb-
wissen und srziebsriscbsr Lpszialsrkab-
rung, wenn nielit eben kür diese sebwerste
erzisberiscbe Vukgabe, die sicb überbauet
denken lässt?

blun, wir wollen unsere Vrgumsnte
nicbt weiter beuten gegenüber verscbwen-
den, denen es in dieser Vngslsgsnbsit
ganz okkensicbtlicb nicbt auk die bogik
ankommt. Irnrnsrbin wollen wir bisr an-
merken, dass jene Vlindsrbsit der gross-
rätlicbsn Kommission den jetzigen Dirsk-
tor Klipp und klar als ungeeignet bezsicb-
nets und à akür eintrat, ibn durcb einen
ausgewiesenen und bswäbrten brzisbsr
zu ersetzen,

Wie babsn wir bebauptst (wie uns
dies vsrscbiedentlicb unterscboben wurde),
jeder bsbrsr wäre kür diesen bsitsrpostsn
bekabigt. Wir babsn aucb nie bsstrittsn,
dass es denkbar wäre, dass ein bandwirt
so ausssrordentlicb viel natürlicben er-
zisberiscbsn (Genius besässe, dass er einer
solcben lkukgabs voll gewacbssn sein
könnte. Der jetzige Direktor aber bat bis
in die jüngste ?sit binein iininsr wieder
bewiesen, dass ibin wicbtige lkrziebsr-
eigenscbakten abgeben, las liegt uns aucb
beute ganz kern, ibn als Wsnscbsn zu bs-
käinpksn. Wir zwsikeln nicbt daran, dass
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er in der Landwirtschaft, seinem eigentlichen

Beruf, tüchtig ist. Es geht uns
hier gar nicht um eine Person, es geht
uns um einen Grundsatz.

Warum ist übrigens die Frage der
Doppelleitung nicht geprüft worden
Man könnte ja den jetzigen Direktor
ganz gut halten, wenn man ihm die
Landwirtschaft und die Verwaltung über-
liesse und wenn man ihm einen Erzieher
mit voller Kompetenz in der pädagogischen

Anstaltsführung an die Seite stellen

würde. In einem so ausgedehnten
Betriehe hätten doch wohl beide Leiter vollauf

zu tun.

Nur ein durch Begabung und
Spezialausbildung eindeutig ausgewiesener
Pädagoge bietet wirklich Gewähr dafür,
dass aus der Zwangserziehungsanstalt ein
Heilerziehungsheim wird. Darauf aber
kommt alles an; der dominierende Zweck
dieser Institutionen muss die Rückein-
gliederung der sozial abwegigen Jugendlichen

in die menschliche Gesellschaft
sein.

Solange die Leitung in den Händen
eines Dilettanten liegt, wird unweigerlich
weitergepfuscht (zumal sich auch unter
dem übrigen Anstaltspersonal keine
einzige heilpädagogisch ausgebildete Kraft
befindet). Solange gleicht Aarburg einem
Schiff ohne Steuermann, einem Krankenhaus

ohne Arzt. Solange wird auf Aarburg

nicht eigentlich erzogen, sondern
nur eingesperrt und «bewahrt». Solange
werden die jugendlichen Internierten
keine ausreichende menschliche Führung
haben, und ihre tiefsten Nöte werden
weiterbestehen. Bevor die Anstaltsleitung
nicht in die Hände eines wirklich Berufenen

gelegt ist, kann der Fall Aarburg
nicht als erledigt betrachtet werden. Die
regierungsrätliche Behörde aber versündigt

sich sowohl an den entgleisten
Jugendlichen als auch gegenüber der ganzen

Gesellschaft, wenn sie sich nicht ent-
schliesst, persönliche Rücksichten zu
opfern und diejenigen Massnahmen zu
ergreifen, die hier einzig gerechtfertigt
sein können.

Trotz allem! Ein guter Anfang ist
gemacht — wenn auch nur ein Anfang.
Wir wollen daran glauben, dass mit der
Zeit wahres Verantwortlichkeitsgefühl,
guter Wille und rechte erzieherische
Einsicht über alle Hemmnisse siegen werden!

Es bleibt uns für heute noch übrig,
all den vielen Menschen in der ganzen
Schweiz, die sich durch Arbeit in der
Presse, durch briefliche Sympathiekundgebungen

und auf andere Weise für die

gute Sache eingesetzt haben, herzlich zu
danken.
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er in àer Dunàwirtsckukt, seinem eigent-
kcken Beruk, tücktig ist. Ds gekt uns
kisr gur nickt um eine Derson, es gekt
uns uin einen Drunàsutx.

Wurmn ist ükrigens die Drugs àsr
Oo/?/?e^eitlinF nickt gsprükt woràen?
KIun könnte ju äsn jstxigen Direktor
gunx gut Kulten, wenn inun ikni àis
Dunàwirtsckukt unà àis Vsrwultung üksr-
liesse unà wenn inun ikin einen Drxisker
init voller Dompstsnx in clsr pûàugogi-
scksn iknstultskükrung un àis Leite stek
len wûràs. In einem so ausgsàeknten Le-
trieke Kutten àock wokl keiàe Leiter voll'
uul ?u tun.

klur ein àurck Lsgukung unà Lpe-
xiuluuskilàung sinàeutig uusgswiessner
Dûàugogs kistst wirklick Dswükr àulûr,
àuss uus àsr ^wungssrxiskungsunstult sin
Dsilsrxiskungsksim wirà. Duruuk uker
kommt ullss un; àsr àominisrsnàe?.weck
àieser Institutionen muss àis Lücksin-
glisàerung àsr soxiul ukwsgigsn lugsnà-
licksn in àis inenscklicks Dssellsckukt
sein.

Lolungs àis Leitung in àen Ilûnàen
eines Dilettuntsn liegt, wirà unwsigsrlick
wsitergepkusckt (xumul sick uuck unter
àem ükrigsn ^.nstultspersonul keine ein-
xige keilpûàugogisck uusgekilàete Drukt
kelinàst). Lolungs glsickt /Vurkurg einem
Lckilk okns Lteuermunn, einem Drunken-
kuus okne ^-Vrxt. Lolungs wirà uuk ^Vsr-
kurg nickt eigsntlick srxogsn, sonàern
nur eingesperrt unà «kswukrt». Lolungs
weràsn àis jugsnàlicksn Internierten
keine uusrsickenàs msnscklicks Dükrung
kuken, unà ikre tisksten klöte weràen
wsitsrkssteksn. Bevor àie ^.nstultslsitung
nickt in àie Llûnàs eines wirklick Lsruke-
neu gelegt ist, kunn àsr Dull ^urkurg
nickt uls erleàigt ketrucktet weràsn. Die
regisrungsrütlicks Lskôràs uker vsrsün-
àigt sick sowokl un àen entgleisten lu-
genàlicken uls uuck gegsnüker àsr gun-
xen Dssellsckukt, wenn sis sick nickt snt-
scklissst, psrsönlicks Lücksicktsn xu
opkern unà àlejenigen klussnukmen xu
ergrsiken, àis kisr einxig gsrscktlertigt
sein können.

Drotx ullsm! Din guter Wirkung ist
gemuckt — wenn uuck nur sin /knlung.
Wir wollen àurun gluuksn, àuss mit àsr
Xeit wukres Vsruntwortlickksitsgskükl,
guter Wille unà reckte erxieksriscke Din-
sickt üksr alle Hemmnisse siegen weràen!

Ds kleikt uns lür keute nock ükrig,
ull àen vielen lVlsnscksn in àsr gunxen
Lckwsix, àis sick àurck àksit in àer
Dresse, àurck krieklicks Lvmputkiskunà-
gekungen unà uuk unàere Weise kür àie

gute Lucks singesstxt kuken, ksrxlick xu
àunksn.
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